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Das Komplettsystem bietet Ihnen alles, was Sie von einer Kanzleisoftware 

erwarten. Arbeiten Sie ab sofort einfacher, angenehmer und rentabler – und 

das bereits ab 139 Euro* pro Monat: agenda-steuerberater.de/software
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Petra	Schröder

Beisitzerin	im	Vorstand	
STBV und BSI

„Vorurteilsfrei, ideenreich und immer sein Ziel vor Augen“ 
Würdigung Hans-Christoph Seewald – Vorstand sucht Jugend – Einladung 
Steuerberatertag 2024

Mit	unserem	Ehrenvorsitzenden	Hans-Christoph		Seewald	

verbindet	mich	eine	 langjährige	berufliche	Zusammen-

arbeit.	 Zu	 Beginn	 (1986)	 als	 Angestellte,	 später	 als	 Frei-

beruflerin	 und	 zuletzt	 als	 Gesellschafterin	 in	 der	 Lloyd	

GmbH & Co KG sind wir insgesamt seit über 30 Jahren in 

Kontakt.	So	habe	ich	gerne	das	Schreiben	des	Vorworts	

dieser	 Ausgabe	 übernommen.	 Hier	 berichten	 wir	 über	

die	 feierliche	 Verleihung	 des	 	Bundesverdienstkreuzes	

an	Hans-Christoph	Seewald.	Und	obwohl	 ich	es	bereits	

persönlich	 getan	 habe	 und	 der	 Verbandsvorstand	

ebenfalls bei der Zeremonie im Auswandererhaus in 

	Bremerhaven	 anwesend	 war,	 möchte	 ich	 an	 dieser	

 Stelle als Vertreterin des Steuerberaterverbands im 

	Lande	 Bremen	 e.	V.	 ganz	 offiziell	 meine	 und	 unsere	

Glückwünsche	noch	einmal	aussprechen.

Der Umgang mit den Menschen, ob Mandanten, Mit-

arbeiter,	Berufskollegen	 in	der	Beratung	von	Herrn	See-

wald	 hat	 mich	 von	 jeher	 beeindruckt.	 Sein	 berufliches	

Engagement	ging	über	die	normale	Berufstätigkeit	hin-

aus.	Für	seine	Mandanten	war	er	ein	mitdenkender	Pro-

blemlöser.	 In	Konfliktsituationen	konnte	er	als	Mediator	

agieren.	Dabei	hat	er	vorurteilsfrei	und	mit	unglaublich	

guten	 Ideen	 geschaut,	 was	 jede	 Partei	 braucht,	 und	

eine	 Lösung	 ermöglicht.	 Ich	 kenne	 das	 so	 von	 keinem	

anderen	Kollegen.	Für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	

hatte	 er	 ebenfalls	 ein	 offenes	 Ohr,	 ohne	 jedes	 Schub-

ladendenken.	Er	nahm	sich	dafür	die	Zeit,	trotz	viel	Prä-

senz	 in	Berlin	und	unzähliger	Dienstreisen.	Dazu	kommt	

das Engagement von Hans-Christoph Seewald für den 

beruflichen	 Nachwuchs.	 Er	 hat	 unterrichtet,	 hat	 Prakti-

ka	ermöglicht,	hat	Studierenden	bei	Abschlussarbeiten	

beigestanden	und	hat,	wie	bei	mir	persönlich,	bei	Prü-

fungen	unterstützt.	 Zusätzlich	warb	er	aktiv	 für	unseren	

Beruf	auf	Messeständen	des	Verbandes.	 Ich	weiß,	 sein	

Einsatz	hat	bedeutet,	dass	nicht	viel	Zeit	 für	die	Freizeit	

übrig	war.		

Als	Person	und	Mensch	agiert	Hans-Christoph	Seewald	

stets	 mit	 Empathie	 und	 Freundlichkeit.	 Sein	 Ziel	 ist	 im-

mer,	 sein	 Gegenüber	 mitzunehmen.	 Dabei	 verliert	 er	

sein	Ziel	nicht	aus	den	Augen.	Deshalb	habe	ich	gerne	

vor	zwei	Jahren	den	Vorschlag	für	die	Verleihung	des	

	Bundesverdienstkreuzes	 an	 Hans-Christoph	 Seewald	

mit	 einem	 Schreiben	 unterstützt.	 Ich	 freue	 mich	 sehr,	

dass	er	diese	Auszeichnung	nun	wirklich	erhalten	hat.	
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Meine	eigene	Tätigkeit	im	Vorstand	des	Steuerberater-

verbandes	 im	Lande	Bremen	e.	V.	begann,	nachdem	

Herr	 Seewald	 seinen	 Posten	 als	 Vorsitzender	 überge-

ben	hatte.		Inzwischen	bin	ich	einige	Jahre	dabei	und	

kann	 nur	 berichten,	 wie	 bereichernd	 und	 interessant	

diese	Aufgabe	ist.	Das	möchte	ich	gerne	und		gerade	

den	 jungen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 vermitteln.	

Durch die Mitarbeit im Vorstand schaut man über den 

Tellerrand	 der	 eigenen	 Schreibtischtätigkeit	 hinaus.	

Das	 ist	 sehr	 	bereichernd.	 In	 der	 jüngeren	 Generation	

nimmt	die	Familienzeit	meist	neben	der	Berufstätigkeit	

die	Priorität	ein.	Doch	unser	Verband	und	Vorstand	be-

nötigt	die	frischen,	neuen	Ideen	aus	 jüngeren	Köpfen.	

Deshalb haben wir in der Geschäftsstelle Überlegun-

gen	angestellt,	wie	wir	die	Verbandsarbeit	noch	attrak-

tiver	 für	die	 jüngeren	Berufskollegen	gestalten	können.	

Da bleiben wir dran!

Nach dem Steuerberatertag ist vor dem Steuerbera-

tertag:	 In	 dem	 Zuge	 möchte	 ich	 alle	 Mitglieder	 dar-

auf	 hinweisen,	 dass	 vom	 13.	 bis	 15.	 Oktober	 2024	 der	

47.	 Deutsche	 Steuerberatertag	 in	 Hamburg	 stattfin-

den	 wird.	 Auch	 im	 kommendem	 Jahr	 werden	 wieder	

hochrangige	Bundespolitiker	 sprechen.	Weitere	hoch-

karätige	 Vertreter	 aus	 Berufsstand,	 Politik,	 Justiz	 und	

Verwaltung	werden	erwartet.	Zudem	gibt	es	eine	Viel-

zahl	an	Fachreferenten,	eine	Fachausstellung	und	ein	

unterhaltsames Rahmenprogramm samt Galadinner, 

Golfturnier,	Party	und	vieles	mehr.	Wir	als	Vorstand	des	

Steuerberaterverbandes	 im	 Lande	 Bremen	 e.	V.	 wer-

den	selbstverständlich	dort	sein	und	zum	traditionellen	

„Bremer	Abend“	einladen.	Die	genauen	Infos	finden	Sie	

unter	www.steuerberatertag.de.	

Wir	würden	uns	freuen,	 im	kommenden	Jahr	viele	Bre-

mer	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 in	 Hamburg	 zu	 treffen.	

Vielleicht erinnern Sie sich an den Bericht vom Steuer-

beratertag	 aus	 Dresden	 (Verbandsmagazin	 4	/	2022).	

Da	 lautete	 das	 Fazit	 von	 Steuerberater	 Moritz	 Stern	

(Kanzleipartner	 bei	 Ohse.Meyer.Goertz):	 „Das	 Fach-

wissen	 kann	 durch	 Seminare	 und	 Fachliteratur	 erwor-

ben	 werden,	 der	 Austausch	 und	 das	 Reflektieren	 der	

eigenen	 Arbeitsweisen	 eben	 nicht.	 Mir	 hat	 es	 darum	

besonders	 gefallen,	 mich	 mit	 den	 anderen	 auszutau-

schen,	auch	über	ganz	praktische	Dinge,	wie	Hürden	

und Tipps bei der Digitalisierung oder wie die anderen 

Neuerungen	in	ihre	Arbeitsabläufe	integrieren.“

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen Herbst 

voller	 guter	 Begegnungen	 und	 Gespräche.	 Denn	 die	

Zeiten	ändern	sich	für	unseren	Beruf	und	in	jeder	Kanz-

lei.	 Da	 ist	 es	 besser,	 wenn	 man	 durch	 diese	 Verände-

rungen	nicht	alleine	geht.	Als	Verband	sind	wir	an	Ihrer	

Seite	 und	 entwickeln	 uns	 gerne	 durch	 Ihre	 Mitarbeit	

weiter.	Sprechen	wir	miteinander!

Ihre

Petra	Schröder
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Auf ein Wort! 
Auf	der	Internet-Präsenz	www.datev.de/bremen	kann	man	die	
modernen, hellen Räume der DATEV-Niederlassung Bremen in  
der	Überseestadt	(Am	Kaffee-Quartier	3)	auf	vielen	Fotos	sehen.	 
Die Räume stehen den DATEV-Mitgliedern offen – für Schulungen  
und	Workshops	direkt	am	PC,	für	Beratungsgespräche	und	sogar	 
für das Treffen der eigenen Mandanten, betont Isabell Weil im  
Gespräch.	Nach	einigen	Jahren	im	DATEV-Vertrieb,	ist	sie	seit	2019	
(erst	kommissarisch)	Teamleiterin-Vertrieb	und	Niederlassungsleiterin.	

Aus dem Bremer Umland heraus sind 20 Mitarbeitende in Bremen, 
in	Niedersachen	bis	Hamburg	und	bis	zur	niederländischen	Grenze	
aktiv.	Sie	bieten	Unterstützung	in	unterschiedlichen	Geschäfts-
feldern,	wie	zum	Beispiel	Lohn,	Rechnungswesen,	IT	und	Vertrieb.	
Erreichbar	ist	die	Niederlassung	unter	bremen@datev.de	oder	
telefonisch	unter	0911-319	920	20.	

Isabell	Weil	freut	sich	auch	über	eine	Kontaktaufnahme	bei	dem	
Business-Netzwerk	LinkedIn.	Sie	empfiehlt,	dort	dem	Hashtag	
#DATEVregional	zu	folgen,	um	keine	Neuigkeit	zu	verpassen.	
Doch	nun	erst	mal	persönlich	–	auf	ein	Wort	…

Weit	mehr	als	Software-Lieferant:	
Partner	der	Kanzlei!
Isabell	Weil,	Teamleiterin-Vertrieb	Weser-Ems	/	Hamburg	
und Leiterin der DATEV-Niederlassung Bremen
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Frau Weil, wenn man mit unseren DATEV-Vertretern 

spricht, hört man, wie viel in Ihrem Haus in Bewegung 

ist. Welche Entwicklungen fallen Ihnen da zuerst ein?

Insgesamt	 liegt	 unser	 Fokus	 auf	 effizienten	 Prozessen	

und	Automatisierungen	für	die	Kanzleien.	Wir	wollen	in	

den	Kernthemen	unterstützen	–	mit	Beratungen,	stetig	

modernisierten	 Softwarelösungen	 und	 einer	 wach-

senden	Zahl	von	Schnittstellen.	So	wird	beispielsweise	

der Automatisierungsservice Rechnungen immer mehr 

erweitert.	 Solche	 Automatisierungen	 bekommen	 in	

Zeiten	 von	 Personalmangel	 eine	 größere	 Bedeutung.	

Ebenso	binden	wir	vermehrt	KI	mit	ein,	die	mit	jeder	Bu-

chung	 dazulernt	 und	 darum	 eine	 enorme	 Entlastung	

beim	Buchungsaufwand	darstellt	–	zukünftig	ebenfalls	

bei	Buchungen	von	Bankumsätzen.

Die	 letzten	 Jahre	 waren	 geprägt	 von	 den	 Coronahil-

fen, wo wir sehr eng an der Seite der Mitglieder ge-

standen	haben.	Es	gab	seitdem	praktisch	permanent	

Neuerungen,	 wie	 zuletzt	 die	 eAU	 und	 deren	 digitale	

Abrufmöglichkeiten.	 Generell	 ist	 die	 Zahl	 der	 Remo-

te-Arbeitsplätze	sprunghaft	angestiegen,	so	dass	zum	

Beispiel	digitale	Signaturen	oft	eine	unverzichtbare	Er-

weiterung	sind.

Jenseits der Digitalisierung steht bei uns im Vorder-

grund,	unsere	Mitglieder	zu	vernetzen	–	untereinander,	

mit	ihren	Mandanten	und	mit	Dritten	wie	der	Finanzver-

waltung.	Die	Welt	wird	komplexer	und	dafür	ist	es	wich-

tig,	mit	den	richtigen	Leuten	verbunden	zu	sein.	Genau	

das	 für	unsere	Mitglieder	 zu	ermöglichen,	 ist	 Teil	unse-

rer Aufgabe – sei es über die Anwendungen oder ent-

sprechende	 Formate.	 Anfang	 September	 hatten	 wir	

einen	Tag	der	offenen	Tür	 in	der	Niederlassung.	Auch	

dabei	stand	der	persönliche	Austausch	im	Mittelpunkt.	

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Wahl 

zwischen	 Workshops	 zur	 Kanzleistrategie,	 Automatisie-

rungsservice & Schnittstellen, Meine Steuern & Jahres-

abschluss, Digitalisierung im Lohn sowie der digitalen 

Standortbestimmung.	 Das	 war	 ein	 interessantes	 Mitei-

nander, wie wir es mit den wiederholt stattfindenden 

hybriden	Digi-Camps	ebenfalls	suchen.	Hier	wollen	wir	

Veränderungsprozesse	 mit	 anschieben	 und	 helfen	 zu	

erkennen,	was	die	ersten	Schritte	sein	können.	

Zu	 unseren	 Digi-Camps	 und	 offenen	 Workshops	 sind	

alle	 herzlich	 eingeladen.	 Auf	 unserer	 Website	 finden	

Sie unsere Veranstaltungstermine – natürlich auch Se-

minare	 zu	 einzelnen	 Programmen,	 bei	 denen	 unsere	

Spezialisten	offene	Fragen	beantworten.

Dieses Angebot besteht von unserer Seite schon eine 

ganze	Weile	und	wir	merken,	das	sind	keine	häufigen	

Fälle.	Doch	bei	Bedarf	sollen	sich	die	Kanzleien	einfach	

direkt	an	uns	wenden.	Wir	gucken	dann,	wer	als	Part-

nerkanzlei	 passen	 könnte,	 um	 der	 Ausbildungsverord-

nung	zu	entsprechen	und	alle	für	die	Prüfung	relevan-

ten	 Themen	 abzudecken.	 Offenbar	 ist	 diese	 Leistung	

von	 uns	 bisher	 nur	 wenigen	 bekannt.	 Darum	 spreche	

ich	gerne	darüber.	Wir	wünschen	uns	schließlich,	durch	

das Organisieren einer Ausbildungspartnerschaft ins-

besondere	 kleine	 Kanzleien	 zu	 motivieren,	 dass	 auch	

sie	 junge	 Leute	 ausbilden.	 Wir	 alle	 wissen,	 der	 Berufs-

stand	braucht	unbedingt	mehr	Nachwuchs.	Und	Fakt	

ist,	 es	 wird	 zu	 wenig	 ausgebildet.	 Wir	 sprechen	 Kanz-

leien	mit	der	Nachfrage	zum	Ausbilden	 immer	wieder	

gezielt	 an.	 Man	 hört	 häufig	 das	 Argument,	 es	 sei	 zu	

aufwendig	und	zu	teuer.	Doch	beim	Werben	um	ange-

hende	Steuerfachgehilfen	bewegen	wir	uns	zwischen	

den	Ausbildungsangeboten	von	Finanz	behörden	und	

Banken.	 Außerdem	 ist	 es	 ein	 toller,	 hochqualifizierter	

Beruf, der bereits während der Ausbildung angemes-

sen	 bezahlt	 werden	 muss,	 denn	 Wertschätzung	 geht	

auch	über	Vergütung.

Wir wissen, das Thema Cloud wird bei der DATEV groß-

geschrieben – was können Sie uns dazu sagen?

Ja,	 alle	 Lösungen	 in	 der	 Cloud	 anbieten	 zu	 können,	

dieses	 Ziel	 ist	 unser	 Innovationstreiber.	 Bis	 zur	 fertigen	

Cloud-Lösung	beispielsweise	zur	Lohnabrechnung	dau-

ert es allerdings noch ein wenig, doch unsere Software 

geht	 bereits	 in	 die	 richtige	 Richtung	 mit	 funktionalen	

Erweiterungen bei Arbeitnehmer online und bei der 

geplanten	 Modernisierung	 der	 Digitalen	 Personalakte.	

Im	Bereich	des	Kanzlei-Managements	haben	wir	eben-

falls	 Cloudlösungen	 in	 Arbeit.	 Schon	 jetzt	 kann	 man	

über	Unternehmen	online	die	Kommunikation	zwischen	

Kanzlei	und	Mandanten	digitalisieren	und	es	kommen	

stetig	neue	Funktionen	dazu.
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Unser	 großes	 Ziel	 ist	 tatsächlich,	 alle	 Lösungen	 in	 der	

Cloud	 zu	 haben	 und	 dabei	 unserem	 hohen	 Qualitäts-

anspruch	 weiterhin	 gerecht	 zu	 werden.	 Dafür	 arbeitet	

unsere	 IT	 im	Haus	und	dafür	arbeiten	wir	punktuell	mit	

Partnern,	die	unsere	Kompetenzen	und	unsere	bewähr-

te	Produktwelt	ergänzen.	Für	alle	Angebote,	das	möch-

te ich betonen, befindet sich der Server unserer Cloud 

selbstverständlich	im	deutschen	Rechtsraum.	

Wie erleben Sie aktuell die Wahrnehmung der DATEV 

innerhalb unseres Berufsstandes?

Wir	merken,	dass	wir	meist	bei	 jüngeren	Steuerberate-

rinnen und Steuerberatern lediglich als Software-Liefe-

ranten	gelten.	Doch	die	DATEV	 ist	bewusst	als	Genos-

senschaft	aufgestellt.	Wir	haben	mehr	als	Kunden	–	wir	

haben	Mitglieder.	Diese	beziehen	wir	aktiv	mit	ein,	wir	

sind	 da	 wirklich	 nah	 dran,	 auch	 bei	 gemeinsamen	

Pilotprojekten.	 Über	 Gremien	 wie	 den	 Vertreterrat	 ha-

ben	unsere	Mitglieder	zudem	ein	Mitspracherecht,	das	

rege wahrgenommen wird, wie hier von einigen Ver-

bandsmitgliedern.	Das	freut	uns	sehr.

Wie können die Bremer DATEV-Mitglieder von der Nie-

derlassung in Bremen profitieren?

Bei	den	Kanzleien	gibt	es	 immer	wieder	Bewegungen	

in	 der	 Art,	 dass	 sich	 Kanzleien	 zusammenschließen,	

trennen	 oder	 die	 Kanzleinachfolge	 planen.	 Wir	 bie-

ten	an,	mit	unserem	externen	Blick	und	unseren	Erfah-

rungswerten	 bei	 diesen	 herausfordernden	 Prozessen	

mitzudenken.	 Überhaupt	 stehen	 wir	 den	 Mitgliedern	

als	Sparrings-Partner	zur	Verfügung	–	natürlich	bei	ma-

ximaler	 Vertraulichkeit.	 Manchmal	 werden	 wir	 dann	

einfach	gefragt:	„Wie	nehmen	Sie	meine	Kanzlei	denn	

wahr?“	

Grundsätzlich	schauen	wir	bei	einer	Beratung,	wo	steht	

die	 Kanzlei	 und	 wie	 können	 wir	 sie	 für	 zukünftige	 Ent-

wicklungen	und	Veränderungen	fit	machen	–	passend	

zur	Kanzlei-Strategie.	Wir	wissen,	 in	den	letzten	Jahren	

wurde sehr viel gearbeitet und so blieben manche 

strategischen	 Planungen	 liegen.	 Nun	 wird	 es	 Zeit	 für	

Veränderung.	Wir	stehen	als	Begleiter	und	Unterstützer	

parat	–	online,	telefonisch	und	persönlich	vor	Ort.

Wie schauen Sie in die Zukunft – worauf können und 

sollten sich Ihre Mitglieder vorbereiten? 

Es	ist	unverzichtbar,	weiter	aktiv	für	den	Beruf	zu	werben.	

Wir	erleben	den	Fachkräftemangel	und	den	Generati-

onswechsel	 im	eigenen	Haus	ebenso	und	kennen	die	

Herausforderungen.	 Um	 im	 Namen	 unserer	 Mitglieder	

für	die	Steuerberatung	zu	werben,	suche	 ich	verstärkt	

den	Dialog	mit	Studierenden,	auch	an	der	Uni	Bremen.	

Wir	bieten	z.	B.	auch	Werkstudierenden	bei	uns	an	der	

Niederlassung	Einstiegschancen.	Dabei	erlebe	ich	die	

jungen	Menschen	entgegen	häufig	gehörten	Vorurtei-

len	als	sehr	motiviert	und	leistungsbereit.	Ich	bekomme	

mit,	dass	die	junge	Generation	vor	allem	Wert	auf	eine	

gute	Feedbackkultur	legt,	auf	gutes	Teamwork	und	ein	

offenes,	kollegiales	Miteinander	am	Arbeitsplatz.	Es	 ist	

also wichtig, ebendies bei der Stellenausschreibung 

zu	 kommunizieren,	 denn	 das	 wird	 von	 einem	 zukünfti-

gen	Arbeitgeber	erwartet.	Ich	denke	da	an	eine	neue	

Harvard-Langzeitstudie,	die	sich	damit	beschäftigt	hat,	

was	Menschen	glücklich	macht.	Das	Ergebnis:	Es	 sind	

die	guten	Beziehungen	untereinander.

Wahr ist auch, man trifft bei der Nachwuchssuche auf 

ein	 angestaubtes,	 zahlenlastiges	 Image	 der	 Steuer-

beratung.	Die	Beratung	der	Mandanten	hat	aber	 tat-

sächlich	 eine	 immer	 größere	 Bedeutung.	 Wir	 müssen	

also	 an	 einem	 neuen	 Bild	 nach	 außen	 arbeiten	 und	

gleichzeitig	 möglichst	 früh	 im	 Berufsentscheidungs-

prozess	eine	Rolle	spielen.	So	probieren	wir	 jetzt	mit	ei-

nem hauseigenen „Berufsinfotag“ im Herbst ein neues 

Format	mit	zwei	Schulen	und	deren	10.	Klassen	aus.	Es	

wird	 außerdem	 höchste	 Zeit,	 selbstbewusst	 zu	 vermit-

teln,	die	Steuerberaterinnen	und	-berater	gehörten	 in	

der	 Coronazeit	 zu	 den	 Helden	 der	 Wirtschaft.	 Klar	 ist,	

dass sich in den nächsten Jahren auch technisch mehr 

und	 mehr	 verändern	 wird.	 Da	 fallen	 mir	 zum	 Beispiel	

die	 geplanten	 gesetzlichen	 Änderungen	 hinsichtlich	

der	E-Rechnungspflicht	ein.	Dies	wird	erneut	ein	starker	

Digitalisierungstreiber.	

Zwischen	dem	Steuerberaterverband	im	Lande	Bremen	e.	V.	

gibt	es	viele	Berührungspunkte	und	ein	gutes	Miteinander.	

Ein wichtiges gemeinsames Ziel ist die Nachwuchsgewinnung 

für	den	Berufsstand	und	damit	für	die	jeweiligen	Mitglieder.	

So	engagiert	man	sich	stets	zusammen	z.	B.	auf	dem	Bremer	

	Karrieretag.	Zudem	sind	Mitglieder	des	Steuerberaterverbandes	

als	DATEV-Vertreter	aktiv	(s.	Bericht	auf	Seite	20)
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Sommerfest 
mit Jubiläum

Chapeau für 

75 erfolgreiche Jahre

Das	bis	auf	den	letzten	Platz	
ausverkaufte	Sommerfest	des	
Steuerberaterverbandes im 
Lande	Bremen	e.	V.	stand	unter	
drei	guten	Vorzeichen:	sonniges	
Wetter auf der Terrasse des 
„Chapeau la Vache“, beste 
Stimmung bei den Mitgliedern 
und bestes Miteinander mit 
Verbandskollegen	aus	ganz	
Deutschland.	
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Die	 diesjährige	 Feier	 war	 dem	 75.	 Verbandsjubiläum	

gewidmet.	So	freute	sich	Ralf	Heitkamp	als	Vorsitzender	

sehr,	dass	zu	diesem	Anlass	der	Präsident	des	Deutschen	

Steuerberaterverbands	 e.	V.	 das	 Sommerfest	 mit	 einer	

launigen	Rede	eröffnete.	 Torsten	 Lüth	berichtete	darin	

auch vom Engagement des Bundesverbandes in Berlin 

und	Brüssel.	Zudem	sprach	er	über	aktuelle	Themen	wie	

die seit Corona andauernde Arbeitsüberlastung und 

die	Situation	der	Freien	Berufe	innerhalb	der	EU.

In	 seiner	 eigenen	 Rede	 wandte	 sich	 Ralf	 Heitkamp	

auch	direkt	an	den	Ehrenvorsitzenden	Hans-Christoph	

Seewald:	 „Nur	 durch	 Ihr	 Wirken,	 lieber	 Herr	 Seewald,	

haben wir heute einen gemeinsamen Landesverband, 

der	 Bremerhaven	 und	 Bremen	 vertritt.	 Sie	 sind	 ein	

leuchtendes Beispiel dafür, was uns Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer	 im	 Wesen	 antreibt.	 Das	 allgemeine	

Vorurteil	 lautet:	Uns	gehe	es	um	Zahlen.	Die	Wahrheit	

ist	aber:	Uns	geht	es	um	Menschen!“	Er	betonte	zudem	

im	Hinblick	auf	die	Verbandsarbeit:	 „Hier	engagieren	

sich	 Menschen	 für	 Menschen	 –	 die	 einen	 als	 aktiver	

Vorstand,	 die	 anderen	 als	 aktive	 Mitglieder.	 Und	 das	

immerhin	seit	jetzt	75	Jahren.“

Zum	Schluss	appellierte	er	mit	seinem	größten	Zukunfts-

wunsch	 an	 die	 Mitglieder:	 „Bitte	 sparen	 Sie	 nicht	 an	

„Verbands-Energie“	 –	 wir	 brauchen	 Ihr	 Feedback,	 Ihre	

Ideen und auch Ihre Teilnahme an Veranstaltungen 

wie	heute.“	Nach	seiner	Rede	übergab	Ralf	Heitkamp	

dem	Bremerhavener	Verein	„Rückenwind	für	Leher	Kin-

der	e.	V.“	einen	Spendenscheck	in	Höhe	von	1.000	Euro.	

Im	Rückblick	auf	den	gelungenen	Abend	ergänzt	Ralf	

Heitkamp:	„Das	Sommerfest	war	von	Frau	Dr.	Thomalla	

und	dem	Team	der	Geschäftsstelle	grandios	organisiert.	

Zudem	gab	es	für	diesen	besonderen	Abend	großzügi-

ge	 Partner:	 DATEV	 eG,	 StBVS	 –	 Steuerberater	 Verrech-

nungsstelle,	 Deutsche	 Bank,	 Atikon,	 DKV	-	Deutsche	

Krankenversicherung	 AG,	 HDI	 Group,	 MLP	 Finanzbera-

tung	SE.	Sie	hatten	unsere	Jubiläumsfeier	im	Restaurant	

Chapeau	 la	 Vache	 mit	 schönstem	 Ambiente,	 bestem	

Service	und	vorzüglichem	Essen	möglich	gemacht.	Un-

ter den Ehrengästen waren ebenfalls Vertreter unserer 

Verbändegemeinschaft	aus	Hamburg,	Rheinland-Pfalz,	

Schleswig-Holstein,	Mecklenburg-Vorpommern,		Hessen,	

Köln	 und	 Bayern.	 Das	 ist	 keine	 Selbstverständlichkeit	

und	 zeigt,	 wie	 gut	 wir	 bundesweit	 als	 Berufsstand	 zu-

sammenhalten.“

„Es war ein herrlicher Abend des 
Einklangs	von	Location,	Essen	und	
interessanten Gesprächen – ein 
rundherum	gelungenes	Event.“
Henriette Schmidt-Gorbach 

Management	Consultant,	Wirtschaftspsychologin

„Tolle Location, tolles Wetter, tolles 
Essen, sehr viele nette Gäste und 
Kollegen;	ein	großes	Dankeschön	
an die Gastgeber dieser sehr 
gelungenen	Veranstaltung.“	
Steuerberater Stefan Lensche
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Unsere Spende: 

„Rückenwind für Leher Kinder“

Seit	20	Jahren	setzt	sich	der	

 Verein für die Kinder aus dem 

eher	sozialschwachen	Bremer-

havener	Stadtteil	Lehe	ein.	Oft	

werden	diese	Kinder	zuhause	

nicht genug angeregt, ihre 

	Interessen	und	Fähigkeiten	zu	

entwickeln.	So	bietet	„Rücken-

wind	für	Leher	Kinder	e.	V.“	ein	

kostenloses	Betreuungs-,		Freizeit-	

und	Förderangebot	–	und	

zwar	an	vier	Nachmittagen	der	

	Woche,	an	zahlreichen	Wochen-

enden	und	in	allen	Ferien.
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„Das Sommerfest war fabelhaft organsiert 
in	einer	Traumlokalität	und	bleibt	mir	in	
sehr	guter	Erinnerung.	Die	Gäste	durch-
mischten sich aus allen Bereichen, so 
dass	neben	der	köstlichen	Versorgung	
interessante	Gespräche	stattfanden.“	
Steuerberater	Moritz	Stern

(OMG	–	Wirtschaftsprüfer	Steuerberater)
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bremer 
steuertage 
2023
Zukunftsdialoge	in	großer	
Runde	und	Finanzbeamter	
als	Schatz-Finder

Der	Filmtitel	„Zurück	in	die	Zukunft“	
wurde	zum	geflügelten	Wort	bei	
den bremer steuertagen 2023 des 
Steuerberaterverbandes im Lande 
Bremen	e.	V.	auf	Spiekeroog.	

Die fast ausgebuchte Fortbildungs-
veranstaltung stand in der Tat unter 
dem	Motto:	„The	Day	After	Tomorrow	–	
unternehmerisch	in	die	Zukunft	denken.“	
Darüber	wurde	in	zwei	Seminaren	
und	einer	Podiumsdiskussion	vom	
14.	bis	17.	September	2023	gemeinsam	
ausführlich	gesprochen.
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Nach	der	individuellen	Anreise	von	Mitgliedern,	Dozen-

ten und Organisationsteam traf man sich am Abend 

des	 14.	 September	 zu	 einem	 kulinarischen	 Highlight.	

	Michael	Tiedt,	stellvertretender	Vorsitzender	des	Steuer-

beraterverbandes	 im	 Lande	 Bremen	 e.	V.	 erzählt:	 „Wir	

waren	 zu	 Gast	 in	 der	 Spiekerooger	 Leidenschaft.	 Dort	

wurden	zu	 jedem	der	drei	Menü-Gänge	zwei	verschie-

dene	 Weine	 angeboten.	 Ähnlich	 wie	 bei	 einer	 Wein-

probe	 wurden	 wir	 zu	 jeder	 Flasche	 ausführlich	 infor-

miert.	Das	war	wirklich	etwas	Besonderes.“	 

Am	nächsten	Morgen	waren	alle	pünktlich	um	9.30	Uhr	

im	Seminarraum	der	Kogge.	Der	Dozent	des	Tages	war	

Dirk	 Krohn.	 Der	 Leitende	 Konzernprüfer	 für	 Groß-	 und	

Konzernbetriebsprüfung	 beim	 Finanzamt	 und	 mehrfa-

che	 Fachbuchautor	 sprach	 über	 Umstrukturierungen	

von Unternehmen mit Hinweisen auf das Umwand-

lungs-	 und	 Umwandlungssteuergesetz.	 Er	 zeigte,	 dass	

eine	 Vielzahl	 von	 Steuerfallen	 in	 diesem	 Bereich	 zu	

nicht unerheblichen Steuernachforderungen führen 

können.	 Die	 Umsetzung	 von	 Umwandlung	 und	 Ab-

bildung	 in	 den	 Bilanzen	 der	 beteiligten	 Unternehmen	

wurden in der Zeit bis 15 Uhr anhand von vielen Bei-

spielen	 anschaulich	 dargestellt.	 Ein	 Hinweis	 war	 ihm	

besonders	 wichtig:	 „Umwandlungssteuerrecht ist das 

Sahnehäubchen	 des	 Steuerrechts,	 hier	 können	 viele	

Fehler	gemacht	werden.“

Am	 späten	 Nachmittag	 folgte	 eine	 lebhafte,	 zukunfts-

gewandte	Podiums-Diskussion	bei	bestem	Spätsommer-

wetter	 im	 Innenhof	der	Kogge.	Hier	war	Matthias	Mark-

wardt,	Leiter	Geschäftskunden	Marktgebiet	Bremen	der	

Deutschen	 Bank,	 als	 Sponsor	 mit	 dabei,	 ebenso	 wie	
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Nadine Hellmold als Unternehmensberaterin und Refe-

rentin	für	den	Samstag.	Es	kamen	auf	dem	Podium	und	

aus	 der	 Teilnehmerrunde	 verschiedene	 Themen	 zur	

Sprache, die früher oder später Einfluss auf die Arbeit 

von	Kanzleien	nehmen	werden	–	wie	KI,	gesellschaftli-

che	Veränderungen	und	die	Digitalisierung.	

Nach	 viel	 Futter	 für	 Kopf	 und	 Körper	 (beim	 Abend-

essen	 im	 italienischen	 Restaurant	 „Givtbude“)	 gab	

es	 Programm	 für	 die	 Seele.	 Michael	 Tiedt	 schwärmt:	

„Beim	Yoga	am	Stand	erlebten	wir	einen	wunderschö-

nen	 Sonnenuntergang	 und	 der	 anschließende	 Blick	

auf vorbeifahrende, beleuchtete Schiffe und den Ster-

nenhimmel	waren	einfach	nur	ein	Traum.“

Am Samstagvormittag widmete man sich dann dem 

Thema	Fachkräftemangel.	Nadine	Hellmold	zeigte	auf,	

welche	 unterschiedlichen	 Möglichkeiten	 bestehen,	

um	 Bewerber	 auf	 sich	 aufmerksam	 zu	 machen.	 Sie	

 hatte Beispiele aus verschiedenen Branchen mitge-

bracht	und	zeigte	den	„Bewerber-Rapp“	eines	großen	

Steuerbüros,	der	im	wahrsten	Sinne	aufhorchen	ließ.	„Es	

hat uns sicher allen gutgetan, hier wachgerüttelt und 

aus	der	Komfortzone	herausgeholt	zu	werden“,	so	Tiedt.	 

Die	 Unternehmensberaterin	 informierte	 zudem	 über	

	agile	Führung	und	typische	Merkmale	der	Nachwuchs-	

Generationen	Y,	Z	und	Alpha.

Der	 Samstagnachmittag	 stand	 für	 ein	 fröh-

liches	 Miteinander	 und	 viel	 Spaß	 beim	

„Geocaching“	 quer	 über	 die	 ostfriesische	

Insel.	 Dabei	 traten	 zwei	 Teams	 gegen-

einander	 an.	 Mit	 einem	 Schmunzeln	
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	berichtet		Michael	Tiedt,	dass	das	Team	mit	Dirk	Krohn	

als	Finanzbeamtem	natürlich	die	Schatzkiste	zuerst	ge-

funden hatte, wenn auch unter Hinnahme von Verlus-

ten.	Später	wurde	der	Abschlussabend,	entsprechend	

der	 Tradition	 der	 bremer	 steuertage	 auf	 dem	 „Back-

deck“	 verbracht.	 Außergewöhnlich	 war	 der	 spätere	

spontane	 Wechsel	 in	 die	 neue	 Kneipe	 „HejLü“,	 in	 der	

nach	 dem	 Finale	 des	 Fußball-Insel-Cups	 bereits	 eine	

richtige	 Party	 im	 Gange	 war.	 Diese	 ausgelassene	

	Stimmung	passte	zum	Ende	des	gelungenen	Wochen-

endes für das Michael Tiedt dem Organisationsteam 

der	Geschäftsstelle	seinen	großen	Dank	ausspricht.

Wer die bremer steuertage 
im	kommenden	Jahr	
nicht verpassen will, 
kann	sich	frühzeitig	in	der	
Geschäftsstelle	melden.	
Das genaue Thema und 
die	Dozenten	werden	noch	
bekanntgegeben.	
Der	neue	Termin	steht	schon:	
12.	bis	15.	September	2024.	
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DATEV-Vertreter 2024
Digitale Wahl startet – 
jetzt	registrieren!

Zeitplan	der	digitalen	Wahl:

Registrierung ab dem 1. Oktober 2023: 

Im	Online-Mitgliederbereich	ist	das	Wahl-Portal	geöffnet.	

Der	Steuerberaterverband	im	Lande	Bremen	e.	V.	hofft,	

dass viele Mitglieder sich dort registrieren und 2024 

wählen,	damit	Bremen	seine	Plätze	im	DATEV-Vertreterrat	

unbedingt	weiter	wahrnehmen	kann.	Bremen	braucht	

dafür	zwei	DATEV-Vertreter	und	zwei	Ersatz-Vertreter.

Nominierungen ab November 2023: 

Jeder	kann	sich	selbst	oder	andere	für	die	Wahl	zum	

DATEV-Vertreter	nominieren.	Die	Nominierten	werden	

am	15.	Januar	2024	bekanntgegeben	und	gefragt,	ob	

sie	sich	zur	Wahl	stellen	möchten.

Wahl ab 26. Februar 2024: 

Ab	dann	läuft	die	Wahl	für	die	DATEV-Vertreter.	Marco	

Windhorst und Tobias Stuber würden ihre Aufgaben 

gerne weiter wahrnehmen und brauchen dafür viele 

Stimmen	aus	Bremen.

Ralf Heitkamp und Marco Windhorst 
appellieren an die Mitglieder: 

„Wir brauchen hier eine hohe Wahl
beteiligung und viele Bremer Stimmen. 
Sonst haben wir die unschöne Situation 
wie vor einigen Jahren, dass nur ein 
Bremer Platz in der Vertreterversammlung 
besetzt wurde. Bitte registrieren Sie sich 
jetzt, nominieren Sie sich gerne und vor 
allem: Wählen Sie – für Bremen!“ 

Alle Mitglieder der DATEV-Genossenschaft erhalten 

in	 diesen	 Tagen	 ihre	 Registrierungsbriefe	 für	 die	 kom-

mende	Wahl	der	DATEV-Vertreter.	Zuletzt	hatten	sich	für	

den	Steuerberaterverband	 im	Lande	Bremen	e.	V	.	als	

DATEV-Vertreter	Ralf	Heitkamp	sowie	Marco	Windhorst	

engagiert.	 Als	 Ersatzvertreter	 standen	 Thomas	 Berg	

und	Tobias	Stuber	zur	Verfügung.	

Ralf	 Heitkamp	 ist	 bereits	 seit	 14	 Jahren	 als	 DATEV-Ver-

treter	 im	 Einsatz.	 Seinen	 Platz	 im	 DATEV-Vertreterrat	

hat	er	nach	der	Hälfte	der	jetzigen	Amtszeit	an	Marco	

Windhorst	 übergeben:	 „Es	 ist	 so	 wichtig,	 dass	 die	 jün-

gere	Generation	hier	mehr	und	mehr	zum	Zug	kommt.	

Es	wird	Zeit,	dass	man	den	Platz	freimacht.	So	trete	ich	

selbst	zur	Wahl	nicht	mehr	an.“	

Aus den Reihen des Steuerberaterverbandes im Lande 

Bremen	e.	V.	empfiehlt	er	seinen	Kollegen	Marco	Wind-

horst.	 Der	 zeigt	 sich	 hochmotiviert,	 die	 im	 Vertreterrat	

übernommenen	Aufgaben	fortzuführen:	„Es	hat		einige	

Monate	 gedauert,	 mich	 dort	 zurechtzufinden.	 Nun	

möchte	ich	unbedingt	mein	Wirken	in	den	Arbeitsgrup-

pen	 fortsetzen.	 Dafür	 bin	 ich	 mindestens	 monatlich	 in	

Nürnberg.	 Das	 ist	 ein	 hoher	 Aufwand,	 doch	 ich	 finde	

es	hochspannend,	aktiv	eingebunden	zu	sein	und	die	

	DATEV	 von	 innen	 heraus	 kennenzulernen.	 Die	 DATEV	

befindet	sich	in	einem	zukunftsweisenden	Change-Pro-

zess.	Das	bedeutet,	es	wird	vermehrt	auf	die	Stimmen	

der	 Mitglieder	 gehört.	 Wir	 können	 wirklich	 etwas	 be-

wirken.	Außerdem	arbeiten	sie	jetzt	Scrum-basiert,	was	

dieser	 sehr	 großen	 Genossenschaft	 mit	 zum	 Teil	 alten	

Strukturen	eine	neue	Dynamik	ermöglicht.“ 

Auch	 Tobias	 Stuber	 möchte	 seine	 Aufgabe	 als	

	DATEV-Vertreter	gerne	fortsetzen.



Neue Fachkräfte gewinnen: 

datev.de/fachkraefte-gewinnen

FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.

SIE UNTERSTÜTZEN BEI

UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN. 

WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME 

Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch über das  

normale Kanzleigeschäft hinaus. Mit durchdachten Softwarelösungen,  

umfassendem Branchenwissen und digitalem Know-how steht DATEV  

verlässlich an Ihrer Seite.
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Verleihung des 
Bundes verdienst
kreuzes an 
HansChristoph 
Seewald
6.	Juli	2023
Auswandererhaus
Bremerhaven

In seiner eigenen Rede lag es Hans-Christoph Seewald 

zunächst	 am	 Herzen,	 sich	 zu	 bedanken	 –	 bei	 Wegbe-

gleitern und vor allem bei seiner Familie, „weil ihre 

Akzep	tanz	mein	 Tun	überhaupt	erst	möglich	gemacht	

hat“.	 Er	 erklärte	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Erreichte:	 „Bürger-

meister	 Grantz	 hat	 mich	 gut	 getroffen.	 Genau	 wie	 er	

sagte, geht es mir immer darum, eine Win-Win-Situation 

für	alle	Beteiligten	zu	erreichen.“	

Da	 das	 vorgegebene	 Protokoll	 des	 Bundespräsidial-

amtes	 eingehalten	 werden	 musste,	 waren	 keine	 wei-

teren	Grußworte	möglich.	Trotzdem	betont	Hans-Chris-

toph	Seewald:	„Es	war	sehr	schön,	dass	einige	meiner	

Weggefährten	wie	Prof.	Dr.	Axel	Pestke	als	ehemaliger	

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Steuerberater-

verbands	 und	 Paul	 Thomas	 Koßmann	 als	 Präsident	

der	 Hanseatischen	 Steuerberaterkammer	 Bremen	 der	 

Einladung	gefolgt	sind.	Auch	der	Vorstand	des	Steuer-

beraterverbandes	 im	 Lande	 Bremen	 e.	V.	 und	 Frau	

Dr.  Thomalla	 hatten	 sich	 die	 Zeit	 für	 diesen	 Termin	

	genommen.	Das	hat	mir	wirklich	gutgetan,	von	Tisch	zu	

Tisch	zu	gehen	und	mit	allen	zu	sprechen.“

Die	 Verleihungsurkunde	 hat	 anschließend	 schnell	

	einen	festen	Platz	in	seinem	Arbeitszimmer	bekommen.	

Das	Bundesverdienstkreuz	am	Bande	wartet	an	siche-

rer	Stelle	darauf,	wieder	angesteckt	werden	zu	dürfen,	

was	sich	auf	Staatsempfänge	oder	außer	gewöhnliche	

offizielle	 Anlässe	 beschränkt.	 „Zusammen	 mit	 der	

	Urkunde	 bekommt	 man	 klare	 Auflagen,	 wann	 man	

diese	 besondere	 Auszeichnung	 überhaupt	 tragen	

darf.	 Man	 muss	 sogar	 unterschreiben,	 dass	 man	 sich	

an	diese		Regeln	hält.“	

Im	Rahmen	einer	 zweistündigen	Zeremonie	 im	Deutschen	Auswandererhaus	wurde	dem	Ehrenversitzenden	des	
Steuerberaterverbandes	im	Lande	Bremen	e.	V.	am	6.	Juli	2023	das	große	Bundesverdienstkreuz	am	Bande	verlie-
hen.	Die	Laudatio	sprach	Bremerhavens	Oberbürgermeister	Melf	Grantz.	Darin	stellte	er	die	gesamte	Bandbreite	
des	Wirkens	von	Hans-Christoph	Seewald	vor	und	beschrieb	ihn	als	herausragende	Persönlichkeit	mit	dem	großen	
Talent,	Menschen	zu	verbinden.	
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Was Hans-Christoph Seewald bei der 

Verleihung am wichtigsten war, sind nicht 

die	Symbole:

„In allem, was ich getan habe 

und	tue,	steckt	viel	Herzblut.	Und	
ich habe es stets mit anderen 

gemeinsam getan, darum war 

es mir wichtig, dass Vertreter aller 

Jahrzehnte	anwesend	gewesen	
sind und wir uns gemeinsam an 

unsere	Erfolge	erinnert	haben.	
Dieser	Austausch	im	kleinen	Kreis	
war	wunderbar.“
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Kein	Rechtsgebiet	ändert	sich	so	häufig	wie	das	Steuerrecht.	Das	macht	ständige	Weiterbildung	zur	

Notwendigkeit	–	und	zu	Ihrer	großen	Chance	auf	beruflichen	Erfolg.	Ob	Rechtsprechung,	Verwaltungs-

praxis	oder	Gesetzgebung:	Mit	der	Fortbildung	zum	Steuerfachwirt	erwerben	Sie	neues	Wissen	und	

neue	Kompetenzen	in	allen	Bereichen.	Dieser	Titel	öffnet	Ihnen	die	Türen	zu	verantwortungsvolleren	

Tätigkeiten,	zum	Beispiel	als	Büroleiter.	Werden	Sie	zur	rechten	Hand	des	Steuerberaters!	

Die	Fortbildung	zum	 

Steuerfachwirt  lohnt sich 

Machen Sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter!

Was sollte man mitbringen?

Prinzipiell	 kann	 jeder	 die	 Prüfung	 zum	 Steuerfachwirt	

ablegen,	 der	 die	 nötige	 berufliche	 Erfahrung	 hat.	 Im	

Einzelnen	heißt	das:

Für ausgebildete Steuerfachangestellte: 

Nach	 drei	 Jahren	 Arbeit	 für	 einen	 Angehörigen	 der	

steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe 

können	Sie	die	Prüfung	ablegen.

Für Personen mit gleichwertiger Ausbildung:

(zum	 Beispiel	 Rechtsanwaltsfachangestellte,	 Industrie-

kaufleute,	Groß-	und	Außenhandelskaufleute)	

Sie müssen fünf Jahre im Steuer- und Rechnungswesen 

gearbeitet haben, davon mindestens drei bei einem 

Angehörigen	 der	 steuerberatenden	 oder	 wirtschafts-

prüfenden	Berufe.

Für alle anderen: 

Sie müssen acht Jahre im Steuer- und Rechnungs wesen 

gearbeitet haben, wobei mindestens fünf auf die 

	Arbeit	 bei	 einem	 Angehörigen	 der	 steuerbera	tenden	

oder	wirtschaftsprüfenden	Berufe	entfallen	müssen.

Worin Sie sich beweisen müssen

In der Fortbildungsprüfung wird erwartet, dass die im 

Rahmen	 der	 Ausbildung	 zum/zur	 Steuerfachangestell-

ten	 erworbenen	 Kenntnisse	 und	 Fertigkeiten	 durch	

berufliche	 Tätigkeit	 und	 Fortbildung	 eine	 wesentliche	

Ausweitung	und	Vertiefung	erfahren	haben.	Die	Anfor-

derungen	der	Fortbildungsprüfung	zum	Steuerfachwirt	

sind	somit	deutlich	höher	und	breiter	angelegt	als	bei	

der	Abschlussprüfung	des	Ausbildungsberufs.

In diesen Bereichen werden Sie geprüft 

 • Abgabenordnung

 • Ertragsteuern

 • Verkehrsteuern

 • Erbschaft-	und	Schenkungsteuer,	Bewertungsgesetz

 • Buchführung und Rechnungslegung

 • Betriebswirtschaft

 • Wirtschaftsrecht	und	weitere	Rechtsgebiete

 • Steuerberatungsrecht

 • Kanzleiorganisation,	Kommunikation,	Führung	und	

Zusammenarbeit	mit	internen	und	externen	Partnern

Der	 berufsbegleitende	 Lehrgang	 ist	 eine	 praxisbezo-

gene	Fortbildung.	Unsere	erfahrenen	und	engagierten	

Dozenten	 gewährleisten	 eine	 Erweiterung	 und	 Vertie-

fung der Kenntnisse, die Sie in Ihrer Berufsausbildung 

und	praktischen	Tätigkeit	erworben	haben.	
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Der neue  
Steuerfachwirt- 
Lehrgang 2024 
in Bremen startet am  
13.	November	2023

Bremer Steuer-Institut GmbH

Schillerstraße	10,	28195	Bremen

FRAGEN	beantwortet	Ihnen	Frau	Jutta	Köpsel	

unter	Telefon	0421	59	58	413	oder	

koepsel@stbv-bremen.de

Unsere Infomappe für den Steuerfachwirt- 

Lehrgang 2024 finden Sie auf unserer 

Homepage	unter	www.stbv-fortbildung.de.

Nutzen	Sie	die	Möglichkeit	

zur	persönlichen	und	beruf-

lichen	Weiterentwicklung!	

Melden	Sie	sich	gleich	an:

Ziel	des	Lehrgangs	ist	die	perfekte	Vorbereitung	auf	die	

Steuerfachwirtprüfung bei der Hanseatischen Steuer-

beraterkammer	Bremen.

Intensives Klausurtraining 
in der Klausurwoche und die 
Wissensvertiefung im Intensivkurs  
kurz vor der schriftlichen Prüfung

In	 der	 Klausurwoche	 werden	 die	 Klausurtechnik	 und	 

	-methode	verdeutlicht	und	durch	Übungen	eingeprägt.	

Anhand von Aufgabenstellungen wie in den Original-

klausuren	 wird	 das	 Wissen	 in	 den	 drei	 Teilbereichen	

der	 schriftlichen	 Prüfung	 gefestigt	 und	 vertieft.	 Die	

	Klausuren	werden	zeitnah	korrigiert	zurückgegeben.

Der	 Intensivkurs	 bietet	 eine	 systematische	 Wissensfes-

tigung	 bzw.	 -auffrischung	 in	 den	 prüfungsrelevanten	

Unterrichtsfächern.

FÖRDERUNG

Für	den	Lehrgang	kann	eine	Förderung	nach	dem	Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz	 (AFBG)	 –	 (Aufstiegs-

BAföG)	beantragt	werden	–	Informationen	erhalten	Sie	

unter	www.aufstiegs-bafoeg.de.

AUFSTIEGSMÖGLICHKEITEN

Mit	 der	 Fortbildung	 zum	 Steuerfachwirt	 können	 Sie	

schneller	mehr	erreichen.	Sie	benötigen	insgesamt	nur	

noch	sechs	Jahre	praktische	Tätigkeit	(ab	2021),	bevor	

Sie	die	Steuerberaterprüfung	ablegen	können.
»

https://stbv-fortbildung.de/lehrgaenge/40880-24-steuerfachwirt-lehrgang-2024-6612893/


Fachassistent/-in 

Rechnungswesen & Controlling
Spezialisten an der Seite der Steuerberater

DER 

BUNDESWEITE 

ONLINE- 

LEHRGANG!

Kooperation mit den 

dt. Steuerberaterverbänden 

und dem DStV e.V.

Im Lehrgang sind 
zusätzlich enthalten:

• Probeklausuren mit 
individueller Korrektur und 
Nachbesprechung

• Unterrichts- und Begleit- 
materialien online 

Der Lehrgang umfasst:

• ca. 200 Stunden á 45 Minuten

• Probeklausuren

• Klausurbesprechungen

Seminargebühr: 
€ 1.950,00

An wen richtet sich der FARC?

Für die Prüfung zum FARC sind zugelassen:

Schwerpunkte der Fortbildung

Buchführung

Kosten- und 

Leistungsrechnung

Controlling

Bilanzierung

Jahresabschluss

Warum FARC?

Qualifizieren Sie sich durch den Abschluss zum Fachassistent Rech-

nungswesen und Controlling (FARC) als Spezialist im betriebswirt-

schaftlichen Bereich. Nutzen Sie die dadurch entstandenen exzellen-

ten Aufstiegschancen an der Seite der StB.

Wichtig: Prüfungsleistungen aus dem FARC können Sie sich seit 2023 

auch für den Abschluss Steuerfachwirt anrechnen lassen: die perfekte 

Grundlage auf dem Weg zum Fachwirt.

Die verständlichen Grundlagen der Jahresabschlusserstellung mit 

Kenntnis HGB und EStG sind für die Fachwirt-Weiterbildung gelegt.

Der Lehrgang findet vom 15. Januar bis 04. Oktober 2024 statt.

Jetzt Teilnahme 
sichern

teletax.de/produkt/FA-RC

USt-befreit

Steuerfachangestellte
2 Jahre Praxis bei StB

Kaufmännische Asb.
4 J. Praxis, davon 3 bei StB

Ohne gleichwertige Asb.
6 Jahre Praxis, davon 5 bei StB

Hochschulabsolventen
3 J. Studium + 2 J. Praxis bei StB
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Kostenloses Info-Webinar 
zum	FARC-Online-Lehrgang
Prüfungsvorbereitung

Der Bedarf an betriebswirtschaftlicher Beratung durch 

Steuerkanzleien	 ist	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 stark	

gestiegen, da Mandanten beispielsweise Beratungen 

im Unternehmens-Controlling oder in der Unterneh-

mensnachfolge	 benötigen.	 Steuerberater	 sind	 dabei	

auf	speziell	fortgebildete	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-

ter in diesem Fachgebiet angewiesen, die Beratungs-

vorgänge	 vor-	 und	 nachbereiten.	 Der	 Fachassistent	

Rechnungswesen	und	Controlling	bietet	eine	attraktive	

Aufstiegschance im Zuge der betriebswirtschaftlichen 

Beratung und stellt eine fundierte Grundlage für die 

Weiterbildung	zum	Fachwirt	dar.	

Der Online-Lehrgang von TeleTax bereitet Sie umfas-

send	 auf	 die	 Fachassistenten-Prüfung	 vor.	 Er	 ist	 an	

diejenigen	 gerichtet,	 die	 im	 Wesentlichen	 zu	 Hause	

lernen	 möchten	 oder	 zeitlich	 und	 räumlich	 volle	 Flexi-

bilität	 benötigen.	 Deswegen	 ist	 der	 Lehrgang	 sowohl	

im	Live-Format	als	auch	als	Aufzeichnung	zugänglich. 

Was die wichtigsten Schritte in der Vorbereitung auf 

den Fachassistent Rechnungswesen und Controlling 

sind,	 erfahren	 Interessenten	 bei	 einem	 kostenlosen	

	Info-Webinar.	Merken	Sie	sich	den	Termin	gleich	vor:

23.	November	2023,	13.00	bis	13.30	Uhr	

Mit dabei sind unsere Referenten des Lehrgangs:

Dipl.-Oec.	Heike	Lindner-Hermelink

StB	Dipl.-Kfm.	Reno	Brosius

Sie	 werden	 Ihnen	 einen	 genauen	 Einblick	 in	 die	 Se-

minareinhalte	 und	 den	 Ablauf	 des	 Lehrgangs	 geben.	

Außerdem	erfahren	Sie	alles	Wissenswerte	zum	didakti-

schen	Konzept.	Und	natürlich	werden	alle	offenen	Fra-

gen	der	Teilnehmenden	beantwortet.

Die	Anmeldung	ist	ganz	einfach.	

Registrieren	Sie	sich	unter:

	https://attendee.gotowebinar.com/

register/3026632687294657369	

Nach	der	Registrierung	bekommen	

Sie	rechtzeitig	vor	dem	Termin	die	

Zugangsdaten	per	E-Mail.	

Die	Teilnahme	ist	kostenlos,	anonym	und	

kurzfristig	mit	einem	Mausklick	möglich.

Jetzt	zum	kostenlosen	

Info-Webinar	anmelden:

TeleTax GmbH

Littenstraße	10

10179 Berlin

www.teletax.de

https://register.gotowebinar.com/register/3026632687294657369
https://register.gotowebinar.com/register/3026632687294657369
http://www.teletax.de


Unsere Termine: Einkommensteuer 2023

  Bremen, Dorint CityHotel

Mit Dipl.Fw. (FH) Markus Perschon, Escheburg

 • (40782.124)	16.01.2024

 • (40782.224)	17.01.2024

 • (40782.324)	18.01.2024

  Bremen, Dorint CityHotel

Mit Dipl.Finw. Manfred Keil, Rinteln

 • (40784.124)	20.02.2024

 • (40784.224)	21.02.2024

  Onlinetermin  Zoom

Mit Dipl.Finw. Manfred Keil, Rinteln

 • (40784.324)	22.02.2024

  Bremerhaven, Atlantic Sail City

Mit Dipl.Fw. (FH) Michael Seifert, Troisdorf

 • (40780.124)	13.03.2024

Jetzt online anmelden! www.stbvfortbildung.de



Weihnachtstreff für den guten Zweck
 
7.	Dezember	2023	|	17:30	Uhr
im	BIBELGARTEN	/	D'ORO	Bremen
Domsheide	6,	28195	Bremen

Die	Veranstaltung	ist	für	Sie	kostenfrei!	 
Eine	Einladung	liegt	diesem	Magazin	bei.

SAVE
THE
DATE

Knapp	5,9	Millionen	Erwerbstätige	gehören	zu	den	Frei-

berufler-Teams:	Knapp	1,5	Millionen	selbstständige	Frei-

beruflerinnen und Freiberufler beschäftigen mehr als 

viereinhalb Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in	ihren	zumeist	kleinen	Teams.	Zusammen	erwirtschaf-

ten	sie	mehr	als	jeden	zehnten	Euro	und	sind	damit	ein	

wichtiger	 Wirtschaftssektor,	 aber	 auch	 gesellschaft-

licher	Pluspunkt.	Diese	Arbeit,	ob	im	heilberuflichen,	im	

beratenden,	 im	 planend-technischen	 oder	 im	 künst-

lerischen	 Bereich	 zeichnet	 sich	 durch	 kleine	 Teams,	

die im Dienst für die Menschen stehen, und vor allem 

durch	 viel	 Begegnung	 und	 Kommunikation	 wie	 in	 kei-

nem	anderen	Wirtschaftszweig	aus.

Der	 Fachkräftemangel	 wirkt	 sich	 jedoch	 auch	 hier	

immer	 gravierender	 aus:	 Aktuell	 fehlen	 den	 Freien	

Berufen	 in	 ihren	Teams	 laut	der	Fachkräfte-Studie	des	

BFB	 rund	 46.000	 Auszubildende,	 236.000	 Fachkräfte	

und	 60.000	 Freiberuflerinnen	 sowie	 Freiberufler.	 Der	

Bundesverband	 der	 Freien	 Berufe	 e.V.	 (BFB)	 bietet	 in	

Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Un-

ternehmensberatungen	 e.V.	 (BDU)	 ein	 Jobportal	 mit	

Stellenangeboten innerhalb der Freien Berufe an, das 

einen Gewinn für beide Seiten darstellt –  eine Job-

chance für Arbeitsuchende und ein Beitrag gegen 

den	Fachkräftemangel	für	die	Freien	Berufe.

Das	 Portal	 richtet	 sich	 gleichermaßen	 an	 junge	 Men-

schen,	die	ein	Praktikum	oder	eine	Ausbildung	suchen,	

wie	auch	an	schon	Berufserfahrene,	die	zwischen	einer	

regulären	 Arbeitstätigkeit	 oder	 einem	 Praktikum	 wäh-

len	können.	

Nutzen	Sie	das	Jobportal	
und geben Sie  
hier	Ihre	Stellen	auf:

BFB-Jobportal	bietet	kostenfreie	
Möglichkeit	der	Jobvermittlung

Freie Berufe
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Gerade	 der	 Schutz	 des	 Vertrauensverhältnisses	 zu	

ihren	 Patientinnen,	 Mandanten,	 Klientinnen	 und	 Kun-

den	hat	 für	die	Freien	Berufe	oberste	Priorität.	Dies	er-

schöpft	 sich	 nicht	 in	 dem	 auch	 sonst	 geltenden	 Ver-

braucherschutz.	 Denn	 ihre	 Auftraggebenden	 sind	 in	

spezifischer	Weise	schutzbedürftig.	Zum	einen	sind	sie	

auf die Dienstleistung oft dringend – mitunter sogar 

existenziell	–	angewiesen.	Überdies	besteht	durch	den	

Wissensvorsprung der Freiberuflerin, des Freiberuflers 

nicht	die	prinzipielle	Gleichheit	an	Informationen	oder	

auch	 Entschlussfreiheit.	 Verschwiegenheit	 ist	 Grund-

lage	 dieses	 Vertrauensverhältnisses.	 Das	 schafft	 Ver-

trauen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die 

freiberuflichen Rat eben immer dann suchen, wenn sie 

sich	selbst	nicht	helfen	können.	Um	Qualität,	Gemein-

wohl	 und	 Verbraucherschutz	 abzusichern,	 darf	 und	

muss	die	Rechtsordnung	spezifische	Schutzvorschriften	

beispielsweise	 durch	 Berufszugangs-	 und	 Berufsaus-

übungsregelungen	treffen.

Rechtsrahmen stärken

Für die Gewährleistung dieses hohen Verbraucher-

schutzes	 müssen	 die	 Qualität	 freiberuflicher	 Selbstver-

waltung	erhalten	und	der	Rechtsrahmen	gestärkt	wer-

den.	 Qualitätssichernde	 Elemente	 wie	 Honorar-	 und	

Gebührenordnungen,	Regelungen	zu	Fremdkapital	so-

wie	zur	Rechtsform	und	der	Schutz	der	Verschwiegen-

heit	 sind	 zu	 erhalten,	 gegebenenfalls	 weiterzuentwi-

ckeln,	und	–	wo	geboten	–	auf	weitere	Berufsgruppen	

auszudehnen.	Ein	effektives,	von	den	Interessen	Dritter	

unabhängiges	 Fortbildungssystem	 schafft	 die	 Grund-

lage	dafür,	dass	Freie	Berufe	künftigen	Anforderungen	

kompetent	 begegnen	 können	 und	 international	 wett-

bewerbsfähig	bleiben.	

Insgesamt	gilt	es	sicherzustellen,	dass	gerade	das	Ge-

meinwohlinteresse,	 der	 Verbraucherschutz,	 das	 hohe	

Qualitätsniveau	und	die	freiberufliche	Unabhängigkeit	

beim	 Einsatz	 von	 Fremdkapital	 gewährleistet	 bleiben.	

Der	Schutz	des	Gesamtsystems	Freiberuflichkeit	 ist	da-

bei	von	oberster	Bedeutung.

Demokratie festigen, Transformation mittragen

Eine freiheitliche Gesellschaft braucht unabhängige 

Freie	Berufe	auch,	um	unsere	Demokratie	 zu	 festigen.	

Denn	nur	dank	unserer	Expertise	können	die	Bürgerin-

nen	und	Bürger	dem	Staat	auf	Augenhöhe	begegnen.	

Eine von den Bürgerinnen und Bürgern – auch den An-

gehörigen	 der	 Freien	 Berufe	 –	 mitgetragene	 Transfor-

mation	darf	die	Freiheit	nicht	unzulässig	beschneiden.	

Gemeinsames Ziel muss es sein, die Freiheit der Bürge-

rinnen und Bürger und das Vertrauen in unsere Instituti-

onen	zu	erhalten.	Ohne	eine	Stärkung	der	Vertrauens-

berufe	wird	das	nicht	gelingen.

Quelle:	Bericht	von	RAin	Jacqueline	Kirsch	aus	„der	freie	

	beruf“,	dem	Mitgliedermagazin	des	Bundes	verbandes	der	

Freien	Berufe	e.	V.	(BFB)	(Ausgabe	2/2023)

RAin	Jacqueline	Kirsch

Vertrauen durch Qualität

Besonders	 in	Krisen	 zeigt	 sich:	 Freie	Berufe	 sind	 für	das	wirtschaftliche	und	ge-
sellschaftliche	Leben	unverzichtbar,	denn	bei	ihnen	steht	immer	der	Mensch	im	
Mittelpunkt.	Dabei	wirken	angestellte	wie	selbstständige	Freiberuflerinnen	und	
Freiberufler im Interesse der Gesundheit, des Rechtsstaats, der Sicherheit, der 
Baukultur	oder	der	Kunst.	Sie	schaffen	Werte	für	alle	und	übernehmen	über	rein	
kommerzielle	Interessen	hinaus	gerade	in	Kernbereichen	des	öffentlichen	Inter-
esses	gesamtgesellschaftliche	Verantwortung.

Zur	Person:	RAin	Jacqueline	Kirsch	ist	

Justiziarin	im	Berliner	Büro	des	BFB.	

Ihre	Schwerpunkte	sind	das	Berufsrecht,	

die	Arbeitsmarkt-	und	Sozialpolitik.
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Um	die	hohe	Qualität	ihrer	Tätigkeit	sicherzustellen,	un-

terliegen	Steuerberater	–	ebenso	wie	andere	Angehöri-

ge der Freien Berufe auch – strengen berufsrechtlichen 

Regelungen.	Das	Steuerberatungsgesetz	(StBerG)	und	

die	 Berufsordnung	 setzen	 aus	 Gründen	 des	 Verbrau-

cherschutzes	 hohe	 Standards	 für	 die	 Berufsausübung	

und	 schützen	 den	 Verbraucher	 vor	 einer	 Falschbera-

tung	 durch	 unqualifizierte	 Berater.	 Steuerberatung	 ist	

grundsätzlich	 dem	 Berufsstand	 der	 Steuerberater	 vor-

behalten.	Die	Vorbehaltsaufgaben	dienen	ebenso	wie	

die	 gesetzlich	 geregelten	 Berufspflichten,	 die	 Pflicht	

zur	Verschwiegenheit	und	Unabhängigkeit	dem	Schutz	

der	Mandanten,	also	Verbrauchern	und	Unternehmen.

Aber auch die weiteren Regelungen haben die Inte-

ressen	 der	 Mandanten	 im	 Blick:	 Steuerberater	 sind	

unabhängige	 Organe	 der	 Steuerrechtspflege.	 Sie	

können	erst	nach	der	entsprechend	nachgewiesenen	

Vorbildung und nach Bestehen der anspruchsvollen 

Steuerberaterprüfung	 zum	 Steuerberater	 bestellt	 wer-

den.	 Erst	 danach	 darf	 der	 Titel	 Steuerberater	 geführt	

werden.	 Das	 StBerG	 verpflichtet	 Steuerberater	 auch,	

regelmäßig	Fortbildungen	zu	absolvieren.	Mandanten	

können	so	darauf	vertrauen,	dass	Steuerberater	

ihre	 Kenntnisse	 und	 Fähigkeiten	 stets	 auf	 dem	 neues-

ten Stand halten und im Übrigen auch nur dann ein 

Mandat	annehmen,	wenn	sie	die	benötigten	Kenntnis-

se	auch	tatsächlich	besitzen.

Wo	 Menschen	 arbeiten,	 können	 immer	 auch	 Fehler	

passieren.	 Deshalb	 besitzen	 alle	 Steuerberater	 eine	

Berufshaftpflichtversicherung, die für Schäden beim 

Mandanten	 geradesteht.	 Die	 Steuerberaterkammern	

führen die Berufsaufsicht über die Steuerberater und 

überwachen die Einhaltung der Berufspflichten durch 

die	 Berufsangehörigen.	 In	 Streitfällen	 können	 diese	

auch	 zwischen	 Mandanten	 und	 Beratern	 vermitteln.	

Auch	hier	liegt	der	Fokus	auf	dem	Verbraucherschutz.

Die Bindung an die Vergütungsverordnung für Steuer-

berater, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungs-

gesellschaften	 (Steuerberatervergütungsverordnung	 –	 

StBVV)	 schützt	 den	 Verbraucher	 vor	 einem	 Preiswett-

lauf	und	dient	zugleich	der	Qualitätssicherung,	indem	

Preisdumping	 verhindert	 wird.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 der	

Verbraucher	 durch	 die	 festgelegten	 Vergütungssätze	

abschätzen	kann,	mit	welchen	Kosten	der	Steuerbera-

tung	er	zu	rechnen	hat.	Wollen	Steuerberater	und	Man-

danten	 von	 der	 StBVV	 abweichen,	 können	 sie	 dieses	

aber	auch	vereinbaren.

Quelle:	Bericht	von	Dr.	Holger	Stein	aus	„der	freie	beruf“,	 

dem	Mitgliedermagazin	des	Bundesverbandes	der	Freien	

Berufe	e.	V.	(BFB)	(Ausgabe	2/2023)

Dr.	Holger	Stein

Vertrauen ist gut, Expertise ist besser

Steuerberater*innen sorgen als verlässliche Ansprechpartner und mit ihrer 
professionellen Beratung dafür, dass ihre Mandanten ihre Steuerpflichten 
	angemessen,	vollständig	und	fristgerecht	erfüllen.

Freie Berufe

Zur	Person:	Dr.	Holger	Stein	

ist	Vizepräsident	der	Bundes-

steuerberaterkammer	(BStBK)
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bitte!
Umsteigen

17	Kilometer	lang	ist	der	Weg	zur	Arbeit	im	bundes-

deutschen	Durchschnitt.	Zwei	Drittel	aller	Berufstätigen	

nehmen	diese	Strecke	im	Auto	in	Angriff	und	stecken	

regelmäßig	im	dichten	Verkehr	fest.	Vorschläge,	wie	

Arbeitgeber	die	Verkehrswende	im	Betrieb	einleiten.

Wer seine Mitarbeitenden auf den Arbeitswegen ent

lasten will, braucht Alternativen zum Auto. 

Arbeitgeber	können	sich	fragen:	Was	kann	ich	tun,	um	

meinen	Beschäftigten	den	Weg	zu	erleichtern	und	es	

ihnen	 ermöglichen,	 auch	 noch	 umweltfreundlicher	

ans	Ziel	zu	kommen?	

So gehen Sie die Mobilitätswende an 

Wie	 viel	 Arbeitgeber	 für	 die	 Verkehrswende	 in	 ihrem	

Unternehmen	 tun	 können	 und	 wollen,	 ist	 individuell	

verschieden.	 Die	 gute	 Nachricht:	 Sie	 müssen	 nicht	

alles	 auf	 einmal	 umwerfen.	 Drei	 Ansätze	 zur	 Verkehrs-

wende	im	Betrieb.	

1. Das geht jetzt gleich 

Corona	hat	gezeigt:	Viele	Geschäftsreisen	sind	verzicht-

bar.	 Videokonferenzen	 führen	 schneller	 und	 preiswer-

ter	 zu	guten	Ergebnissen.	Und	 falls	eine	Geschäftsreise	

doch	unverzichtbar	ist,	ist	eine	Verbindung	mit	der	Bahn	

innerhalb Deutschlands und oft auch noch darüber hin-

aus	eine	schnelle	und	umweltverträgliche	Lösung.	

Das	 Reisen	 mit	 dem	 Dienstwagen	 einzuschränken,	

bringt	 einen	 weiteren	 Vorteil:	 Der	 eigene	 Fuhrpark	

schrumpft und auch das spart Geld, das wiederum für 

zum	 Beispiel	 ergonomische	 Arbeitsplätze,	 BGF-Work-

shops	 oder	 die	 Förderung	 von	 E-Mobilität	 gut	 einge-

setzt	 werden	 kann.	 Wer	 noch	 stark	 auf	 Präsenz	 setzt,	

kann	 prüfen,	 inwieweit	 Horneoffice	 möglich	 ist	 –	 das	

spart	an	diesen	Tagen	Arbeitswege	ganz	ein.

2. Attraktive Angebote machen

Auf	 den	 Autoparkplätzen	 direkt	 neben	 dem	 Eingang	

dürfen	 künftig	 Fahrräder	 und	 Elektroroller	 parken.	 Mit-

hilfe	 diverser	 Programme	 können	 Arbeitgeber	 ihre	

Mitarbeitenden beim Kauf von Rädern und Rollern 

unterstützen.	 Durch	 das	 (Mit-)Finanzieren	 eines	 Job-

Tickets,	E-Bikes	oder	Dienstrads	sind	weitere	Beschäftig-

te	motiviert,	auf	Bus,	Bahn	oder	Pedale	umzusteigen	–	 

steuerliche	 und	 sozialversicherungsrechtliche	 Vorteile	

inklusive.	Auch	kreative	Lösungen	sind	gefragt:	Warum	

nicht eine Seite im Intranet einrichten, die es den Mit-

arbeitenden	 erleichtert,	 sich	 zu	 Fahrgemeinschaften	

zusammenzuschließen?

3. Bedürfnisse der Mitarbeitenden erfragen

Arbeitgeber	 können	 mit	 den	 Beschäftigten	 ins	 Ge-

spräch	kommen	und	so	herausfinden,	wer	zum	Bei	spiel	

für	 Dienstrad	 und/oder	 BahnCard	 auf	 den	 Dienstwa-

gen	verzichten	würde.	

Auch	 in	Bezug	auf	die	Fahrrad-Pendelnden	kann	sich	

eine	 Umfrage	 lohnen.	 Wie	 viele	 Mitarbeitende	 wür-

den	gern	mit	dem	Rad	 zur	Arbeit	 fahren,	 tun	es	aber	

nicht,	 weil	 sie	 ihren	 Dienst	 nicht	 verschwitzt	 antreten	

möchten?	 Wenn	 das	 auf	 einige	 zutrifft,	 kann	 sich	 die	

Investition in Duschen und Spinde, um Sport- und Ar-

beitskleidung	 zu	 verstauen,	 lohnen.	 Vielleicht	 sind	 so	

sogar	manche	motiviert,	 zur	Arbeit	 zu	 joggen	oder	 in	

der	Pause	laufen	zu	gehen	–	wodurch	sich	die	Gesund-

heit	der	Mitarbeitenden	unterstützen	lässt.
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Klimaschutz als Gesundheitsförderung 

Wer die Mobilität im Betrieb umweltfreundlicher gestal-

tet,	tut	gleichzeitig	etwas	für	die	Gesundheit	der	Mitar-

beitenden.	Darauf	weist	auch	der	Leitfaden	Prävention	

des	GKV-Spitzenverbands	hin,	der	Ende	2022	vor	allem	

im	 Hinblick	 auf	 Aspekte	 des	 Klimaschutzes	 überarbei-

tet	 wurde.	 Er	 sieht	 im	 alltäglichen	 Mobilitätsverhalten	

bedeutende	 Synergiepotenziale	 für	 die	 Kombination	

von	Gesundheitsförderung	mit	dem	Klimaschutz.

Quelle:	„Gesundes	Unternehmen	–	Das	Arbeitgebermagazin	

der	AOK	Bremen/Bremerhaven,	Ausgabe	2-2023“
Videokonferenz oder Besprechung 

vor Ort? 23	km	Bahnfahrt,	12	km	

Fahrstrecke	mit	dem	ÖPNV	oder	

5	km	Fahrt	mit	dem	Pkw:	Wenn	

diese oder eine weitere Anreise 

nötig	ist,	kann	ein	virtuelles	Meeting	

klimafreundlicher	sein.

Quelle:	Studie	des	Borderstep-lnstituts,	2021	

Eine ganze Arbeitswoche

40 Stunden 

pro	Jahr	stehen	Pendelnde

im Schnitt im Stau
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Im Interview mit Ralf Stapp, 

vorsitzender Geschäftsführer 

der BAB – Die Förderbank für 

Bremen und Bremerhaven

Autorin:	Vanessa	Roth

Die Heraus-

forderungen der 

Zeit angehen und 

von günstigen 

Zinsen bei der 

profitieren

Die	letzten	drei	Jahre	haben	einige	Herausforderungen	für	Unternehmen	und	Gründende	mit-
gebracht:	Pandemie,	Beschränkungen,	Lieferengpässe,	Klima-	und	Energiekrise	sind	nur	einige	
wenige	Schlagworte,	die	einem	in	den	Sinn	kommen,	wenn	man	auf	die	wirtschaftliche	Situa-
tion	zurückblickt.	Auch	Unternehmen	 in	Bremen	und	Bremerhaven	waren	stets	betroffen	und	
ihre	Geschäftsmodelle	wurden	auf	den	Prüfstand	gestellt.	

Die	BAB	–	Die	Förderbank	mit	 ihrem	Segment,	dem	Starthaus	Bremen	&	Bremerhaven,	kennt	 
die	 Bedarfe	 der	 Unternehmer:innen	 und	 hat	 kurzfristig	 die	 Konditionen	 für	 das	 Finanzinstru-
ment	 BAB	 Mikrokredit,	 der	 mit	 Mitteln	 aus	 dem	 europäischen	 Fonds	 für	 Regionale	 Entwick-
lung		kofinanziert	wird,	angepasst.	Im	Interview	mit	Ralf	Stapp	lesen	Sie	von	der	Motivation	des	
	Angebots	und	erfahren	die	genauen	Angebotskonditionen.

BAB – Die Förderbank 
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Herr Stapp, Sie haben im Juli bekanntgegeben, dass 

Sie die Konditionen des etablierten Finanzinstruments 

Mikrokredit ändern. Was hat sich genau getan?

Ralf	 Stapp:	Wir	haben	 in	unseren	Gesprächen	mit	un-

seren Kundinnen und Kunden festgestellt, dass es eine 

große	Herausforderung	ist,	neben	den	sonstigen	Finan-

zierungsbedarfen,	 finanzielle	 Unterstützung	 vor	 allem	

für	klimaschützende	oder	nachhaltige	Investitionen	zu	

erhalten,	 wenn	 die	 Finanzierungssumme	 noch	 einen	

eher	geringen	Kapitalbedarf	darstellt.	Da	haben	wir	im	

Portfolio	den	BAB	Mikrokredit	angepasst,	den	wir	bisher	

überwiegend	 als	 Startkapital	 für	 Gründende	 verstan-

den	haben.

Angesichts	der	Marktentwicklung	 in	Bezug	auf	die	Zin-

sen für Kapitalbedarfe bewegen wir uns mit unserem 

Angebot nun entgegen der allgemeinen Richtung der 

steigenden	Zinsen,	um	vorrübergehend	ein	attraktives	

Angebot	im	Sinne	unseres	Förderauftrags	darzustellen.

Und was bedeutet das konkret für Unternehmen im 

Bundesland?

Ralf	Stapp:	Unternehmen	in	Bremen	und	Bremerhaven	

können	 von	 einer	 Senkung	 des	 Zinssatzes	 profitieren.	

Statt	 der	 bisherigen	 3,3	 Prozent	 weisen	 wir	 aktuell	 bis	

zum	Jahresende	einen	Zinssatz	von	2,5	Prozent	aus.	Wir	

verweisen	jedoch	darauf,	dass	wir	dies	nur	dann	garan-

tieren	können,	wenn	die	Anträge	bis	zum	30.	November	

2023	 vollständig	 vorliegen.	 Dann	 ist	 die	 Bearbeitung	

bis	 zum	 Jahreswechsel	 möglich.	 Die	 Begrenzung	 zum	

Jahres	ende	 ist	 wiederum	 abhängig	 von	 der	 Laufzeit	

der	durch	die	EU	bereitgestellten	Mittel.	

Wen unterstützen Sie dabei ganz konkret?

Ralf	 Stapp:	 Wir	 unterstützen	 kleine	 Unternehmen,	 frei-

beruflich	 Tätige	 und	 Gründer:innen	 auf	 ihrem	 Weg	 in	

die	 Selbstständigkeit	 oder	 dabei,	 ihr	 Unternehmen	 zu-

kunfts-	 und	 marktfähig	 weiterzuentwickeln.	 Die	 Krisen	

haben	 einmal	 mehr	 gezeigt,	 dass	 Geschäftsmodelle	

regelmäßig	 auf	 den	 Prüfstand	 zu	 stellen	 sind	 und	 sich	

die	Gegebenheiten	schnell	ändern	können.	Wir		hoffen	

inständig,	 dass	 viele	 Unternehmer:innen	 nun	 auch		 

Verantwortung	 übernehmen	 und	 nachhaltige,	 klima-

schützende	 Investitionen	 tätigen,	 um	 ihren	 Teil	 zur	

Klima	wende	beizutragen.	

Welche Fördervorhaben werden finanziert?

Ralf	 Stapp:	 Die	 Vorhaben	 werden	 individuell	 geprüft.	

Dazu	gehören	zum	Beispiel	Investitions-	und	projektbe-

zogene	Betriebsmittel,	die	mit	der	Gründung,	Übernah-

me	oder	weiteren	Entwicklung,	dem	Ausbau	oder	der	

Erweiterung	des	Unternehmens	zusammenhängen.	

Und wie hoch können die Kapitalbedarfe sein?

Ralf	Stapp:	 Im	Rahmen	des	BAB	Mikrokredits	kann	ein	

Bedarf	in	Höhe	von	50.000	Euro	beantragt	werden,	wo-

bei das gesamte Vorhaben einen Gesamtbedarf von 

100.000	Euro	nicht	überschreiten	darf.	Wenn	Unterneh-

mer:innen	hierzu	Fragen	haben,	können	Sie	sich	gerne	

mit	ihrem	individuellen	Fall	bei	uns	melden.	

Wie ist die Laufzeit?

Ralf	 Stapp:	 Die	 Laufzeit	 beträgt	 bis	 zu	 acht	 Jahre	 bei	

einer	tilgungsfreien	Zeit	von	zwei	Jahren.	

Was bedeuten diese Investitionen für das Land Bremen?

Ralf	 Stapp:	 Wir	 erhoffen	 uns,	 dass	 Unternehmer:innen	

im	 Land	 Bremen	 nun	 einen	 Schritt	 in	 die	 Zukunft	 ma-

chen	und	damit	Klima-	und	Energiethemen	angehen.	

Außerdem	kann	der	BAB	Mikrokredit	auch	mit	dem	neu	

aufgelegten	 Förderprogramm	 „Digitaler	 Mittelstand“	

kombiniert	 werden,	 bei	 dem	 explizit	 Digitalisierungs-

vorhaben	 in	 kleinen	 Unternehmen	 gefördert	 werden.	

Dazu	erfahren	Interessierte	auch	mehr	auf	der	Website:	

www.bab-bremen.de	

Die	Anträge	für	einen	BAB	Mikrokredit	können	bis	zum	

Jahresende	bei	der	BAB	–	Die	Förderbank	gestellt	wer-

den.	Eine	garantierte	Bearbeitung	zu	den	Konditionen	

kann	nur	erfolgen,	wenn	die	vollständigen	Unterlagen	

bis	zum	30.	November	der	BAB	vorliegen.	Wenn	Sie	Fra-

gen	haben,	können	Sie	 sich	 jederzeit	an	die	Mitarbei-

terinnen	und	Mitarbeiter	der	BAB	wenden.

www.bab-bremen.de



„Kennen	Sie	vielleicht	einen	Buchhalter	oder	eine	Buchhalterin,	die	einen	Job	sucht?	
Ich	kann	seit	einem	Jahr	niemanden	finden,	also	frage	ich	nun	jeden,	den	ich	treffe.“	
Das	erklärte	mir	mein	Steuerberater	bei	unserer	letzten	Besprechung.

Der	Fachkräftemangel	ist	in	den	Steuerberatungskanzleien	längst	angekommen.	
Buchhalter	und	Steuerfachkräfte	sind	kaum	zu	bekommen	und	immer	weniger	
Schulabsolventen	entscheiden	sich	für	die	Ausbildung.	Gleichzeitig	steigt	das	
Arbeitsaufkommen:	Corona-Hilfen,	Grundsteuer,	immer	wieder	kommen	neue	
Themen,	mit	denen	Sie	Ihren	Mandanten	helfen	möchten.	Und	da	der	Arbeitsmarkt	
leergefegt	ist,	türmt	sich	die	Arbeit.	

Wie innovative 
Kanzleien	dem	
Fachkräfte	mangel	
entgegenwirken
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Was tun, wenn Personal schwer zu bekommen ist?

Überstunden und noch mehr Arbeitsverdichtung sind 

auf	Dauer	keine	Option.	Also	hilft	nur	eines:	Die	Arbeit	

cleverer	verteilen.	Digitalisieren	und	Delegieren.	Admi-

nistrative Aufgaben vom Computer oder Dienstleister 

erledigen	 lassen.	Wie	viele	Stunden	wertvoller	Arbeits-

zeit	 verbringen	 Ihre	 Mitarbeiter	 mit	 Dingen,	 die	 nicht	

unmittelbar	 auf	 Ihre	 Steuerberatung	 einzahlen,	 aber	

trotzdem	 notwendig	 sind?	 Wenn	 Ihr	 Personal	 von	 sol-

chen	Tätigkeiten	befreit	wäre,	hätte	es	mehr	Zeit	für	die	

Mandanten	und	deren	Buchhaltung.

 

Beispiel Honorarabrechnung

Eine	 sehr	 zeitraubende,	 interne	 Tätigkeit	 ist	 die	 Hono-

rarabrechnung.	 Rechnungen	 schreiben	 und	 versen-

den,	 offene	 Posten	 kontrollieren,	 Zahlungseingänge	

überwachen	 und	 buchen,	 all	 das	 kostet	 Ihr	 Personal	

viel	Kraft,	die	für	die	Kernaufgaben	verlorengeht.	Und	

wenn	Mandanten	schleppend	zahlen,	potenziert	 sich	

der	 Zeitaufwand	 und	 der	 Stress.	 Viele	 Steuerberater	

scheuen	 sich	 davor,	 ihren	 Forderungen	 hinterherzu-

telefonieren	oder	gar	Mahnungen	 zu	versenden.	Das	

ist unangenehm und es gibt immer wieder wichtigere 

Termine,	die	dazu	führen,	dass	das	Mahnwesen	auf	die	

lange	Bank	geschoben	wird.	

Personal entlasten, Abrechnung delegieren

Das Outsourcen von Abrechnung und Forderungsin-

kasso	ist	ein	Befreiungsschlag.	Was	für	Ärzte	seit	langem	

gängige	 Praxis	 ist,	 das	 nutzen	 nun	 auch	 Steuerbera-

tungskanzleien:	eine	Abrechnungsstelle.	Steuerberater	

übergeben	 ihre	 Honorarrechnungen	 an	 einen	 spezia-

lisierten Dienstleister, die Steuerberater-Verrechnungs-

stelle.	 Diese	 druckt	 die	 Rechnungen	 im	 Corporate	

Design	der	Kanzlei,	übernimmt	die	Forderungen,	über-

weist	das	gesamte	Honorar	am	folgenden	Bankarbeits-

tag	und	kümmert	sich	um	alles	Weitere:	Offene	Posten,	

Erinnerungen,	Rückfragen	zu	Rechnungen	und	notfalls	

das	Mahnwesen	und	Forderungsinkasso.	Von	all	diesen	

Aufgaben	sind	die	wertvollen	Fachkräfte	in	der	Steuer-

beratungskanzlei	von	jetzt	an	entlastet.

WinWinSituation für Kanzlei und Mandanten

Honorarabrechnung über die Verrechnungsstelle 

ist	 nicht	 nur	 für	 Steuerberater	 interessant.	 Auch	 die	

Mandanten	 profitieren	 –	 zum	 Beispiel	 von	 der	 Raten-

zahlungsoption.	 Untersuchungen	 der	 Steuerbera-

ter-Verrechnungsstelle	 ergeben,	 dass	 43	 Prozent	 der	

Mandanten	diese	Möglichkeit	gerne	in	Anspruch	neh-

men.	Gegenüber	ihrem	Steuerberater	 ist	es	 ihnen	viel-

leicht	 unangenehm,	 nach	 einer	 Ratenzahlung	 zu	 fra-

gen;	gegenüber	einem	Dritten	fällt	das	leichter.

Dem	 Steuerberater	 kann	 es	 recht	 sein,	 er	 bekommt	

seine	Honorare	vorfinanziert.	Es	entsteht	ihm	kein	Liqui-

ditätsnachteil.	 Die	 Mandanten	 haben	 in	 der	 Verrech-

nungsstelle	einen	kompetenten	Partner,	um	Lösungen	

zu	finden,	wenn	sie	eine	Stundung	oder	Ratenzahlung	

benötigen.

Steuerberater bleiben im Cockpit

Die	 Steuerberater-Verrechnungsstelle	 ist	 keine	 „Black	

Box“.	 Steuerberater	behalten	den	Überblick	über	das	

Zahlungsverhalten ihrer Mandanten und über alle wei-

teren	 Abrechnungsschritte.	 Sie	 können	 individuell	 pro	

Mandant bestimmen, ob und wie Rechnungen und 

Mahnungen	 versandt	 werden.	 Berichtsfunktionen	 ge-

ben	zusätzliche	Detailinformationen.	

Die	Digitalisierung	macht	es	möglich:	Über	eine		mobile	

App oder die Website der Verrechnungsstelle wird 

den	Steuerberatern	ein	Cockpit	zur	Verfügung	gestellt.	

Darin	können	sie	nicht	nur	 sehen,	welche	Schritte	die	

Verrechnungsstelle unternimmt, sondern auch selbst 

aktiv	eingreifen.	Angenommen,	Sie	haben	einen	Man-

danten,	 der	 schleppend	 zahlt,	 und	 Sie	 möchten	 aus	

irgendwelchen Gründen verhindern, dass er gemahnt 

wird.	 Sie	 können	 das	 im	 Honorarcockpit	 unmittelbar	

veranlassen.
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Auch Mandanten bekommen mehr Überblick

In einem Online-Tool haben auch Mandanten die 

Möglichkeit,	 ihre	 Rechnungen	 einzusehen,	 per	 1-Klick	

zu	 überweisen	 oder	 die	 Ratenzahlungsoption	 zu	 wäh-

len.	 Alle	 Details	 der	 einzelnen	 Honorarforderungen	

werden	 den	 Mandanten	 übersichtlich	 zur	 Verfügung	

gestellt.	Die	meisten	Mandanten	schätzen	die	 	flexible	

und	 professionelle	 Zahlungsabwicklung	 über	 einen	

Dritten.	Das	macht	es	ihnen	leichter	und	verbessert	bis-

weilen	sogar	die	Zahlungsmoral,	wie	Statistiken	zeigen.

Zeitgewinn senkt Personalbedarf

Kommen	 wir	 zurück	 zum	 Thema	 Fachkräftemangel.	

Lässt	sich	annähernd	beziffern,	wie	groß	die	Entlastung	

Ihres	 Personals	 sein	 würde?	 Welche	 Tätigkeiten	 fallen	

weg,	wie	 lange	dauern	sie	 im	Einzelfall?	Und	wie	sum-

miert	sich	das	Ganze	übers	Jahr?

Beispielrechnung

Wenn	Ihr	Kanzleiumsatz	circa	eine	Million	Euro	beträgt	

und	die	Rechnungen	 je	zur	Hälfte	per	E-Mail-Versand	

und	 im	 Lastschrifteinzug	 beglichen	 werden,	 beläuft	

sich	der	Arbeitsaufwand	pro	Jahr	auf	262	Stunden,	das	

sind	fast	33	Arbeitstage,	die	Sie	sich	sparen	können.

 

Das umfasst den Versand von Rechnungen und 

Mahnungen	 per	 Post	 oder	 E-Mail,	 Bearbeitung	 der	

	SEPA-Lastschriften	 inklusive	Rückläufer,	Zuordnung	der	

Zahlungen,	 Bearbeitung	 von	 Rückfragen,	 Erstellung	

von	 Ratenzahlungsvereinbarungen	 und	 schlussend-

lich auch die Rechtsverfolgung von Forderungen, die 

–	vielleicht	–	einfach	zu	lange	liegengeblieben	sind.

Und wie funktioniert das technisch?

Natürlich	arbeiten	Steuerberaterkanzleien	bereits		heute	

digital	 und	 verwenden	 Buchhaltungssysteme	 wie	 zum	

Beispiel	 die	 DATEV.	 Eine	 Abrechnungslösung	 ohne	 ent-

sprechende	Schnittstellen	wäre	keine	 Lösung,	 sondern	

ein	weiteres	Problem.	Logischerweise	 lässt	sich	die	digi-

tale	Lösung	der	Verrechnungsstelle	in	die	vorhandenen,	

digitalen	Dateilösungen	integrieren.	

Wachstum ohne Personalaufstockung

Die gewonnene Zeit – und wir sprechen hier von einem 

Zeitgewinn nicht „nur“ für die Mitarbeiter, sondern auch 

für	 den	 Steuerberater	 –	 kann	 in	 Wachstum	 umgesetzt	

werden.	 Bestandsmandanten	 können	 besser	 betreut	

und	neue	Mandate	akquiriert	werden.	So	wird	die	Kanz-

lei	 dank	 digitaler	 Lösungen	 und	 Outsourcing	 zukunfts-

fähig	und	wirkt	dem	Fachkräftemangel	entgegen.

Quelle:	StBVS	-	Steuerberater	Verrechnungsstelle	

www.stbvs.com
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Wir senken zum 01.10.2023
unseren Beitragssatz.

Jetzt

wechseln!
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Mit	 dem	 Herbst	 beginnen	 in	 vielen	 Kanzleien	 häufig	

schon	 die	 Planungen	 für	 die	 Urlaubstage	 der	 Mitar-

beiter	 des	 nächsten	 Jahres.	 Zur	 Unterstützung	 in	 der	

Praxis	 hat	 das	 Verbändeforum	 IT	 des	 Deutschen	

Steuer	beraterverbandes	(DStV)	eine	Excel-Lösung	mit	

dem		Namen	„Abwesenheitsübersicht“	entwickelt.

Die Vorteile des ExcelTools

Die	 Mitarbeiter	 können	 ihre	 Urlaubstage	 planen	 und	

sofort sehen, ob ihre Vertretung in diesem Zeitraum 

anwesend	 sein	 wird.	 Gleichzeitig	 können	 andere	

Abwesen	heitszeiten,	zum	Beispiel	aufgrund	von	Dienst-

reisen,	 Weiterbildungen,	 Krankheiten,	 Home-Office- 

Tagen oder das geplante Abfeiern von Überstunden 

aktuali	siert	 werden.	 In	 meiner	 Kanzlei	 planen	 wir	 mit	

dem Tool auch rollierende Spätdienste und unsere Ar-

beitsberatungstage	(die	Tage	färben	wir	uns	farbig	ein).	

So	sieht	man	auf	einen	Blick,	wer	wann	in	der	Kanzlei	zu	

erreichen	 ist.	 Nach	 Genehmigung	 der	 Urlaube	 durch	

die	 Kanzleileitung	 wird	 eine	 Sicherungskopie	 erstellt.	

Zusätzlich	 werden	 die	 Abwesenheiten	 im	 Outlook-	

Kalender	eingetragen.

Der Aufbau des Tools

In	 der	 ersten	 Tabelle	 (Deckblatt	 und	 Erläuterungen	

nicht	mitgezählt)	erhält	jeder	eine	Übersicht,	wie	viele	

Urlaubstage	jeder	Mitarbeiter	hat	und	wie	viele	Tage	in	

der	Kanzlei	in	den	einzelnen	Monaten	geplant	werden	

bzw.,	wenn	es	dann	im	„Ist“	auch	aktualisiert	wird,	wie	

viele	Urlaubstage	bereits	genommen	wurden.

In	 der	 zweiten	 Tabelle	 erhält	 man	 die	 Übersicht,	 wie	

viele	 Tage	 für	 welche	 Abwesenheitsgründe	 (krank,	

Kind	 krank,	 Urlaub,	 Sonderurlaub,	 Home-Office,	 Über-

stunden,	 Lehrgänge	 etc.)	 je	 Mitarbeiter	 anfallen	 bzw.	

angefallen	sind.	Hier	braucht	niemand	zu	rechnen.	Ab	

der	dritten	Tabelle	folgen	die	einzelnen	Monate.	Nach	

dem	Dezember	sind	am	Ende	noch	die	Schulferien	al-

ler	 Bundesländer	 vermerkt	 und	 in	 der	 letzten	 Tabelle	

finden	 Sie	 die	 Feiertage	 aller	 Bundesländer.	 Die	 bun-

deseinheitlichen	 Feiertage	 sind	 bereits	 in	 den	 einzel-

nen	Monaten	 rot	markiert,	die	anderen	müssen	 indivi-

duell	gekennzeichnet	werden.	In	der	Kanzlei	färben	wir	

uns	zusätzlich	die	Schulferien	gelb	ein.

Viele	 Kollegen	 und	 Kolleginnen	 nutzen	 das	 Tool	 be-

reits	 in	 ihren	 Kanzleien.	 Sollten	 wir	 auch	 Ihr	 Interesse	

geweckt	haben,	dann	probieren	Sie	das	Excel-Tool	für	

das	Jahr	2024	aus.	

Wir sind bestrebt, unsere Arbeitshilfen und Tools weiter 

zu	 verbessern.	 Falls	 sich	 aus	 Ihrer	 Sicht	 bei	 der	 prakti-

schen Handhabung Verbesserungsvorschläge erge-

ben,	senden	Sie	diese	bitte	jederzeit	per	E-Mail	an	die	

DStV-Geschäftsstelle	in	Berlin	(dstv.berlin@dstv.de).	Wir	

freuen	uns	auf	Ihr	Feedback.

Das Tool ist abrufbar unter  

www.stbdirekt.de	(StBdirekt.-Nr.	374172)	 

und steht allen Mitgliedern der Steuer- 

beraterverbände	unter	der	Rubrik	DStV	 

Infos	/	Verbändeforum	IT	zum	Download	 

zur	Verfügung.	Es	wird	jährlich	aktualisiert.

Abwesenheitsübersicht 2024 – 
Urlaubsplanung	in	der	Kanzlei	auf	
einen	Blick
Ein Beitrag von StBin Ines Schumann, Dresden
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Einfuhrumsatzsteuer:	Erhebungsverfahren	weiterhin	
verbesserungswürdig 
Ein	breites	Bündnis	aus	Wirtschaftsverbänden,	Unternehmen	aus	Industrie,	Handel	und	Logistik,	Kammern	und	Steuer-
beraterschaft	–	darunter	der	DStV	–	hat	dringend	weitere	Reformen	bei	der	Einfuhrumsatzsteuer	zur	Entlastung	von	
kleinen	und	mittleren	Unternehmen	angemahnt.

Deutschland	 hinkt	 beim	 Thema	 Erhebung	 der	 Einfuhr-

umsatzsteuer	(EUSt)	anderen	europäischen	Staaten,	z.	B.	

Niederlande,	 Belgien	 oder	 Polen,	 hinterher.	 Warum?	

Diese	Länder	nutzen	zur	Erhebung	der	EUSt	die	Möglich-

keit	der	Direktverrechnung.	Das	heißt,	die	EUSt	wird	nicht	

an	die	Zollbehörde	entrichtet,	sondern	auf	dem	Steuer-

konto	beim	Finanzamt	vorgeschrieben	und	mit	dem	Vor-

steuererstattungsanspruch	verrechnet.

Aktuelles Fristenmodell ungenügend

Hierzulande	 hat	 der	 Gesetzgeber	 die	 Erhebung	 der	

EUSt	zuletzt	zum	1.	Dezember	2020	reformiert.	Seither	gilt	

das	 Fristenmodell.	 Dieses	 ermöglicht	 zwar	 einen	 Zah-

lungsaufschub,	 aber	 eben	 keine	 direkte	 Verrechnung	

mit	 dem	 Vorsteuererstattungsanspruch.	 Dies	 mildert	

die	 Liquiditätsbelastungen	 kleiner	 und	 mittlerer	 Unter-

nehmen	nur	bedingt	ab.

Sehr	häufig	haben	gerade	KMU	kein	eigenes	Aufschub-

konto.	Nicht	etwa,	weil	 sie	Probleme	mit	dem	Antrags-

formular	 hätten.	 Nein,	 vielmehr	 da	 sie	 z.	B.	 die	 hierfür	

notwendige	 Anzahl	 an	 Einfuhren	 bzw.	 die	 benötigten	

Mindesteinfuhrsummen	 nicht	 erreichen.	 In	 der	 Folge	

können	sie	nicht	von	der	verlängerten	Fälligkeitsfrist	für	

die	EUSt	profitieren.	Das	belastet	ihre	Liquidität.	

Verrechnungsmodell konkurrenzlos

Ein	aktuelles	Gutachten	des	Deutschen	Maritimen	Zen-

trums	 (DMZ)	 hat	 erneut	 die	 Vorteile	 der	 Direktverrech-

nung	 aufgezeigt.	 Das	 Gutachten	 bekräftigt:	 Das	 Ver-

rechnungsmodell	sei	„konkurrenzlos“.	Ferner	führe	eine	

Veränderung	zu	keinen	Steuermindereinnahmen.

Zeit zum Handeln

Ein breites Bündnis aus Wirtschaftsverbänden, Unter-

nehmen	 aus	 Industrie,	 Handel	 und	 Logistik,	 Kammern	

und	 Steuerberaterschaft	 hat	 daher	 nun	 die	 Finanzmi-

nister	 von	Bund	und	 Ländern	mit	Nachdruck	aufgefor-

dert,	 die	 Erhebung	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 weiter	 zu	

vereinfachen.	Die	bestehenden	Wettbewerbsnachteile	

sollten	 beseitigt	 werden.	 Lesen	 Sie	 mehr	 dazu	 im	 ge-

meinsamen	Positionspapier	bzw.	der	Pressemitteilung.

Auch	 der	 Deutsche	 Steuerberaterverband	 e.	V.	 (DStV)	

ist	Teil	des	genannten	Bündnisses.	Wenngleich	politisch	

hier	wohl	dicke	Bretter	gebohrt	werden	müssen,	wäre	

die	 Maßnahme	 ein	 wichtiger	 Schritt	 in	 Richtung	 Büro-

kratieabbau	–	auch	für	die	kleinen	und	mittleren	Kanz-

leien.
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ANZEIGE

Beschränkte	Hilfeleistung	in	Steuersachen	–	DStV	
begrüßt	Neuregelungsvorschläge	des	BMF
Der	 DStV	 befürwortet	 in	 seiner	 aktuellen	 Stellungnahme	 R04/2023	 den	 Vorstoß	 des	 BMF	 für	 eine	 Neuordnung	 der	
beschränkten	Hilfeleistung	in	Steuersachen.	Insbesondere	die	deutliche	Reduzierung	des	bestehenden	Ausnahme-
katalogs	und	die	Einführung	einer	Generalklausel	 können	aus	 Sicht	des	DStV	geeignet	 sein,	das	 laufende	EU-Ver-
tragsverletzungsverfahren	zu	den	Vorbehaltsaufgaben	der	Steuerberater	zu	beenden.

So soll etwa in Anlehnung an die Regelung des § 5 

RDG	 künftig	 in	 einem	 neuen	 §	 4d	 StBerG-E	 eine	 ge-

schäftsmäßige	 Hilfeleistung	 in	 Steuersachen	 im	 Zu-

sammenhang	mit	einer	anderen	Tätigkeit	nur	erbracht	

werden	 dürfen,	 wenn	 die	 Tätigkeit	 als	 Nebenleistung	

zum	 Berufs-	 oder	 Tätigkeitsbild	 gehört.	 Dies	 soll	 am	 In-

halt	 und	 Umfang,	 am	 sachlichen	 Zusammenhang	 zur	

Haupttätigkeit	 sowie	 an	 der	 für	 die	 Haupttätigkeit	 er-

forderlichen	Steuerrechtskenntnissen	zu	beurteilen	sein.	

Daneben sollen ebenso wie im RDG durch eine Neu-

regelung	des	§ 6	StBerG-E	künftig	auch	sogenannte	Tax	

Law		Clinics	an	Hochschulen	zulässig	sein,	bei	denen	zu	

Ausbildungszwecken	 unter	 Anleitung	 einer	 besonders	

qualifizierten	Person	altruistische	Hilfeleistung	 in	Steuer-

sachen	angeboten	wird.	Aus	Sicht	des	DStV	kann	eine	

Beratungsmöglichkeit	 in	 diesem	 eng	 umgrenzten	 Be-

reich der Hochschulen durchaus einen Beitrag leisten, 

junge	Menschen	für	den	steuerberatenden	Beruf	zu	in-

teressieren und den Berufsstand bei der Nachwuchsge-

winnung	zu	unterstützen.

www.wolterskluwer.de

Gute Geschäfte werden auf  
dem Golfplatz gemacht. Oder  
mit einer richtig guten Software.

Mehr als 46.000 Steuerkanzleien und 
1,5 Mio. mittelständische Unternehmen 
in Europa vertrauen auf Lösungen von 
Wolters Kluwer.
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DStV-Präsident	Lüth	im	BMJ	zum	berufspolitischen	
Austausch 
Neben	dem	BMF	ist	auch	das	BMJ	wichtiger	Akteur	bei	der	Ausgestaltung	der	berufsrechtlichen	Rahmenbedingun-
gen	des	steuerberatenden	Berufs.	Zum	bewährten	Meinungsaustausch	traf	sich	DStV-Präsident	Lüth	mit	Dr.	Angelika	
Schlunck,	Staatssekretärin	im	BMJ.

Die besondere Stellung des steuerberatenden Berufs-

standes	muss	stärker	gewürdigt	werden	–		insbesondere	

bei	 EU-Rechtsakten.	 So	 die	 dringende	 Bitte	 Torsten	

Lüths,	 Präsident	 des	 Deutschen	 Steuerberaterverban-

des	e.	V.,	an	Dr.	Angelika	Schlunck,	Staatssekretärin	im	

Bundesministerium	 der	 Justiz.	 Steuerberaterinnen	 und	

Steuerberater	 seien	 zu	 Recht	 Organ	 der	 Steuerrechts-

pflege.	 Ihr	 Berufsrecht	 ist	 weitgehend	 identisch	 zum	

rechtsberatenden	 Berufsstand.	 Auch	 ihre	 Tätigkeiten	

sind	 teilweise	 identisch.	 Daher	 darf	 es	 zwischen	 bei-

den	 Berufsgruppen	 keine	 ungerechtfertigten	 Diffe-

renzierungen	 geben.	 Soweit	 die	 Theorie.	 In	 der	 Praxis	

werden oftmals nur Juristinnen und Juristen privilegiert, 

z.	B.	 zuletzt	 bei	 den	 Vorgaben	 der	 EU	 für	 das	 Hinweis-

geberschutzgesetz.	Umso	mehr	begrüßte	Lüth	das	an-

gekündigte	Schreiben	der	Bundesminister	Lindner	und	

Dr.	Buschmann,	das	diese	Forderung	an	die	Präsiden-

tin	der		Europäischen	Kommission	adressieren	soll.

Die	Pläne	der	EU-Kommission	zur	Bekämpfung	der	Rolle	

von Vermittlern aggressiver Steuerplanung und Steuer-

hinterziehung	(SAFE)	diskutierten	Dr.	Schlunck	und	Lüth	

intensiv.	Lüth	hält	den	geplanten	Richtlinien-Vorschlag	

für	 ungeeignet.	 Den	 rechtschaffenen	 Steuerberatern	

drohen	 weitere	 bürokratische	 Lasten	 bis	 hin	 zu	 Bera-

tungsverboten.	Die	schwarzen	Schafe,	weitestgehend	

außerhalb	 Europas	 angesiedelt,	 wird	 man	 allerdings	

nicht	erreichen.	Abschließend	wünschte	sich	Lüth	die	

stärkere	Berücksichtigung	der	Lebenswirklichkeit,	wenn	

Mandanten	von	ihrem	Steuerberater	bzw.	 ihrer	Steuer-

beraterin	 eine	 umfassende	 Vertretung	 erwarten.	 Die	

außergerichtliche	 Vertretung	 im	 Bereich	 des	 Kurzar-

beitergeldes	oder	sozialversicherungsrechtlicher	Sach-

verhalte	(z.	B.	Statusfeststellungsverfahren)	wären	beim	

Berufsstand	in	qualifizierten	Händen.

Der	 konstruktive	 und	 wertschätzende	 Meinungsaus-

tausch	soll	fortgesetzt	werden.

Dr.	Angelika	Schlunk,	(BMJ-Staatssekretärin),	StB	Torsten	Lüth	

(DStV-Präsident)
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Geldwäscheprävention:	DStV	erinnert	
an Registrierungspflicht für Steuerberater
Der	DStV	erinnert	alle	Steuerberaterinnen	und	Steuerberater	daran,	sich	–	soweit	nicht	bereits	geschehen	–	 im	elek-
tronischen	Meldeportal	„goAML“	der	Financial	Intelligence	Unit	(FIU)	zu	registrieren.	Die	Registrierung	muss	spätestens	
zum	 1.	 Januar	 2024	 erfolgen,	 und	 zwar	 unabhängig	 von	 der	 Abgabe	 einer	 geldwäscherechtlichen	 Verdachtsmel-
dung.	Eine	frühzeitige	Registrierung	ist	zu	empfehlen.

Die	Registrierungspflicht	gilt	nach	§	45	Abs.	1	S.	2	GWG	

für	alle	Verpflichteten	nach	dem	GWG.	Dazu	gehören	

nach	§	2	Abs.	1	Nr.	12	GWG	unter	anderem	auch	Steuer-

berater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und 

vereidigte	 Buchprüfer.	 Die	 Pflicht	 zur	 Registrierung	 be-

steht	 nach	 §	 59	 Abs.	 6	 GWG	 mit	 Inbetriebnahme	 des	

neuen	 Informationsverbundes	 der	 FIU,	 spätestens	 je-

doch	zum	1.	Januar	2024.

Die Registrierung im Meldeportal „goAML“ ist über die 

Webseite	 der	 FIU	 unter	 www.goaml.fiu.bund.de	 mög-

lich.	Hinweise	zum	Registrierungsprozess	und	weiterfüh-

rende Fachinformationen sind über die Webseiten der 

Zollverwaltung	 abrufbar	 unter	 www.zoll.de.	 So	 	wurde	

etwa	 das	 Handbuch	 zum	 goAML-Webportal	 zum	

1. Juli	2023	in	einer	aktualisierten	Fassung	bereitgestellt.	

Nach	einmaliger	Registrierung	und	anschließender	Be-

stätigung	durch	die	FIU	können	Meldungen	sodann	auf	

verschlüsseltem	Weg	abgeben	werden.	

Aus	 Sicht	 des	 DStV	 ist	 eine	 möglichst	 frühzeitige	 Re-

gistrierung	 im	 Portal	 „goAML“	 noch	 im	 laufenden	

Jahr	 zu	 empfehlen.	 Berufsangehörige	 können	 sich	 so	

bereits	 mit	 den	 Funktionalitäten	 des	 Portals	 vertraut	

machen, um im Ernstfall unmittelbar und schnell eine 

entsprechende	 Meldung	 abzugeben.	 Gleichzeitig	 un-

terstreicht	eine	rechtzeitige	Registrierung	die	generelle	

Bereitschaft	des	Berufsstands	zur	Beachtung	der	geld-

wäscherechtlichen Vorgaben auf europäischer und 

nationaler	Ebene.

DStV-Präsident	Lüth	beim	Praxisdialog	
zu	den	Corona-Wirtschaftshilfen
Anlässlich	 eines	 vom	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	 (BMWK)	 initiierten	 Praxisdialogs	 zu	 den	
	Corona-Wirtschaftshilfen	 betonte	 DStV-Präsident	 StB	 Torsten	 Lüth	 die	 besondere	 Rolle	 der	 Steuerberaterinnen	 und	
Steuerberater	bei	den	zahlreichen	Hilfsprogrammen.	Den	Fokus	seines	Impulsvortrags	vor	Vertretern	des	Bundes	und	
der Länder richtete Lüth vor allem auf die besonderen Herausforderungen im Rahmen der anstehenden Schluss-
abrechnungen.

Ebenso wie in den Antragsverfahren seien die Steuer-

beraterinnen und Steuerberater hier aufgrund ihrer ge-

setzlichen	Rolle	als	Organe	der	Steuerrechtspflege	der	

wesentliche	 Compliance-Faktor.	 Angesichts	 der	 nun	

massenweise	 zu	 erstellenden	 Schlussabrechnungen	

forderte Lüth die anwesenden Beteiligten aus Bund und 

Ländern	 nachdrücklich	 auf,	 auftretende	 Fragestellun-

gen	 praxisgerecht	 und	 möglichst	 bundeseinheitlich	

zu	 beantworten.	 Ein	 Flickenteppich	 müsse	 unter	 allen	
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Lohnabrechnung auslagern:
Mehr Power für Ihre Kanzlei!

Mit einem Schlag arbeitet ein vollständiges Lohnabrechnungsteam für Sie. 

Unsere erfahrenen Lohnprofi s erledigen die komplette Entgeltabrechnung 
Ihrer Mandanten in höchster Qualität. So haben Sie Mitarbeiter-Kapazitäten 
frei, wirken dem Fachkräftemangel entgegen und haben mehr Zeit für
profi tablere Aufgaben und neue Mandate. Befreien Sie sich vom
Lohnstress und steigern Sie langfristig Ihren Kanzleierfolg.

Informieren Sie sich jetzt unter:
agenda-steuerberater.de/bpo

ANZEIGE

Umständen	vermieden	werden.	Niemandem	 im	Berufs-

stand	und	bei	den	betroffenen	Unternehmen	werde	zu	

vermitteln sein, sich bei wesentlichen Fragestellungen 

an	 einer	 unterschiedlichen	 Handhabung	 in	 den	 einzel-

nen	Ländern	auszurichten.	Dies	sei	in	der	Praxis	auch	gar	

nicht	 leistbar,	da	die	Arbeit	 in	den	Kanzleien	–	ebenso	

wie	 bei	 den	 Mandanten	 –	 nicht	 auf	 einzelne	 Länder-

grenzen	beschränkt	sei.

Das BMWK hatte Vertreter aus den Ländern und deren 

Bewilligungsstellen	 sowie	 Kammern	 und	 Verbände	 zu	

dem	zweitägigen	fachlichen	Austausch	nach	Berlin	ein-

geladen.	 Neben	 dem	 DStV	 waren	 auch	 Vertreter	 von	

BStBK	und	IDW	sowie	DEHOGA	anwesend.	Ziel	war	es,	in	

einem	breit	angelegten	Format	mögliche	Handlungsfel-

der	frühzeitig	zu	identifizieren	und	bei	der	Beantwortung	

wesentlicher	Fragen	mögliche	Synergien	zu	nutzen.	

Positiv	 registriert	 wurde	 etwa	 die	 Ankündigung	 des	

BMWK,	 die	 Frist	 zu	 Einreichung	 der	 Schlussabrechnung	

der Corona-Wirtschaftshilfen durch die prüfenden Drit-

ten	aufgrund	des	erhöhten	Antragsaufkommens	bis	zum	

31.	 August	 2023	 zu	 verlängern.	 Ursprünglich	 sollte	 die	

Frist	 am	 30.	 Juni	 2023	 enden.	 Ebenfalls	 bis	 zum	 31.	 Au-

gust 2023 ist im digitalen Antragsportal einer Forderung 

des Berufsstands entsprechend auch die Beantragung 

einer	Nachfrist	bis	31.	Dezember	2023	möglich.	

Der DStV wird sich auch weiterhin in bewährter Weise 

fachlich einbringen und sich im Interesse der Berufsan-

gehörigen	 für	ein	praxisgerechtes	Schlussabrechnungs-

verfahren	stark	machen.
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Fachkräftemangel	im	Fokus:	Austausch	mit	
BA-Vorsitzender	Andrea	Nahles
Bei	einem	fachlichen	Austausch	zu	den	Themen	Fachkräftemangel	und	Gewinnung	von	Berufsnachwuchs	hatte	der	
DStV	Gelegenheit,	die	Perspektive	der	steuerberatenden	Berufe	gegenüber	der	Vorstandsvorsitzenden	der	Bundes-
agentur	für	Arbeit,	Andrea	Nahles,	in	den	Fokus	zu	rücken.	

Das	 nicht	 rein	 akademische	 Berufsbild	 in	 der	 Steuer-

beratung biete insbesondere auch Absolventen einer 

Ausbildung	 zum/zur	 Steuerfachangestellten	 hervorra-

gende	Entwicklungschancen	bis	hin	zur	Ablegung	der	

Steuerberaterprüfung.	 Die	 jüngst	 modernisierte	 Ausbil-

dungsverordnung	 für	 Steuerfachangestellte	 lege	 zu-

dem	einen	Schwerpunkt	auf	die	Entwicklung	und	Stär-

kung	 besonderer	 Digitalisierungskompetenzen,	 ohne	

die	der	Arbeitsalltag	in	den	Kanzleien	heute	kaum	noch	

denkbar	 wäre.	 Hier	 könne	 der	 Berufsstand	 interessier-

ten	jungen	Menschen	ein	attraktives	und	modernes	Ar-

beitsumfeld	mit	Zukunftspotenzial	bieten.	

Der Austausch, an dem für den DStV der Leiter des 

Referats Recht und Berufsrecht, RA Christian Michel, 

teilnahm, fand auf Initiative des Bundesverbands der 

Freien	Berufe	(BFB)	 in	Berlin	statt.	Er	soll	den	Auftakt	bil-

den	 für	 eine	 verstärkte	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Bun-

desagentur	 für	 Arbeit	 und	 ihren	 Regionaldirektionen.	

Gemeinsames	 Ziel	 ist,	 ein	 stärkeres	 Interesse	 an	 einer	

dualen	Berufsausbildung	und	einer	Tätigkeit	 in	den	As-

sistenzberufen	der	verschiedenen	Branchen	zu	wecken	

und	 so	 die	 Fachkräftepotentiale	 für	 die	 Freien	 Berufe	

besser	nutzbar	 zu	machen.	Der	DStV	wird	 sich	 im	 Inte-

resse des Berufsstands weiter in dieser wichtigen Frage 

einbringen.

DStV	fordert:	keine	neue	Anzeigepflicht	
für Steuergestaltung
Der	DStV	hat	 zum	BMF-Referentenentwurf	des	Wachstumschancengesetzes	 Stellung	genommen.	Der	Entwurf	 setzt	
positive	Impulse	für	die	Entlastung	der	Wirtschaft	–	darunter	auch	für	kleinere	und	mittlere	Unternehmen.	Gleichzeitig	
sieht	der	DStV	Verbesserungspotenzial.	Allen	voran	kritisiert	er	die	geplante	Anzeigepflicht	für	innerstaatliche	Steuer-
gestaltungen.

Der	aktuell	vorliegende	Referentenentwurf	des	Wachs-

tumschancengesetzes	 enthält	 einige	 Highlights	 für	

Steuerpflichtige	und	kleine	und	mittlere	Unternehmen	

(KMU)	 –	 etwa	 den	 Verzicht	 auf	 die	 Besteuerung	 der	

Dezemberhilfe-Gas,	die	Verbesserung	der	steuerlichen	

Verlustverrechnung oder die Anpassungen steuer-

licher	Pauschalen.	Für	diese	Punkte	hatte	sich	der	DStV	

zuvor	 starkgemacht.	 Aber	 wo	 Licht	 ist,	 ist	 bekanntlich	

auch	 Schatten.	 So	 droht	 dem	 Berufsstand	 großes	 Un-

gemach	 –	 konkret:	 eine	 Anzeigepflicht	 für	 innerstaat-

liche	Steuergestaltungen.	Der	DStV	sieht	das	Vorhaben	

in	 seiner	 DStV-Stellungnahme	 S	 05/23	 äußerst	 kritisch. 

Teilnehmer	des	Austauschs	mit	der	BA-Vorsitzenden	Andrea	Nahles
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Anzeigepflicht: Angriff auf den steuerberatenden Be

rufsstand

Die	Einführung	einer	Anzeigepflicht	für	 innerstaatliche	

Steuergestaltungen	 soll	 ausweislich	 der	 Gesetzesbe-

gründung	ungewollte	Gesetzeslücken	früher	als	bisher	

aufspüren.	 Ferner	 soll	 sie	 veranlagungsunterstützend	

wirken.	

Primär	 melden	 müssen	 sog.	 Intermediäre,	 z.	B.	 der	

steuerberatende	 Berufsstand.	 Übersetzt	 heißt	 das:	

Mal	 wieder	 mehr	 Bürokratie!	 Außerdem	 schwingt	 der	

bittere	 Beigeschmack	 des	 Misstrauens	 mit.	 Das	 ver-

wundert umso mehr, als dem Berufsstand im Zuge der 

Corona-Wirtschaftshilfen	 die	 Bürde	 der	 Funktion	 des	

prüfenden	Dritten	auferlegt	wurde.	Im	Moment	der	Kri-

se	erachteten	die	maßgeblichen	politischen	Entschei-

dungsträger die Steuerberaterinnen und Steuerbera-

ter	als	in	höchstem	Maße	vertrauenswürdig	–	zu	Recht.	

Bund	 und	 Länder	 legten	 den	 Schutz	 vor	 Missbrauch	

in	die	Hände	des	Berufsstands	–	mit	allen	Konsequen-

zen.	 Noch	 heute	 ist	 der	 Berufsstand	 im	 Rahmen	 der	

Schlussabrechnungen	 mit	 den	 bürokratischen	 Folgen	

konfrontiert.

In diesem Lichte erscheint dem Berufsstand die nun 

geplante	 Anzeigepflicht	 für	 innerstaatliche	 Steuerge-

staltungen	 umso	 mehr	 als	 ein	 Schlag	 ins	 Gesicht.	 Der	

DStV	fordert	daher,	auf	die	geplante	Einführung	zu	ver-

zichten.

eRechnung: Übergangszeitraum entzerrt Umstellungs

aufwand

Bessere	Nachrichten	gibt	es	an	der	umsatzsteuerlichen	

Front	 mit	 Blick	 auf	 die	 eRechnung.	 Bereits	 im	 Vorfeld	

hatte der DStV geraten, bei der Einführung die beson-

deren	 Bedürfnisse	 von	 KMU	 im	 Blick	 zu	 behalten	 (vgl.	

DStV-Stellungnahme	 S	 03/23).	 Dies	 fand	 offenbar	 Ge-

hör.	So	soll	die	Pflicht	zur	Ausstellung	von	eRechnungen,	

wie	vom	DStV	angeregt,	zeitlich	gestaffelt	werden.

Für	im	Jahr	2025	ausgeführte	Umsätze	sollen	Unterneh-

mer	 Rechnungen	 demnach	 auch	 in	 Papierform	 aus-

stellen	dürfen	bzw.	–	sofern	der	Empfänger	einverstan-

den	ist	–	auch	in	einem	elektronischen	Format,	welches	

nicht	den	künftigen	Anforderungen	einer	eRechnung	

entspricht.	Für	Umsätze	 im	Jahr	2026	und	2027	soll	die	

Möglichkeit	der	Papierrechnung	im	B2B-Bereich	dann	

entfallen.	 Weiterhin	 möglich	 sollen	 aber	 –	 das	 Einver-

ständnis	 des	 Empfängers	 vorausgesetzt	 –	 alternative	

elektronische	Formate	sein,	sofern	sie	mittels	EDI-Kanal	

übermittelt	 werden.	 Kleinbetragsrechnungen	 sollen	

gänzlich	 von	 der	 eRechnungspflicht	 ausgenommen	

bleiben.

Ab	 2028	 müssten	 alle	 Unternehmer	 für	 B2B-Umsätze	 

eRechnungen	 ausstellen.	 Grundsätzlich	 begrüßt	 der	

DStV	das	Vorhaben.	Er	fordert	jedoch	Erleichterungen	

für	umsatzsteuerliche	Kleinunternehmer.

Kleinunternehmer: Befreiung von Erklärungspflichten 

Auch	 für	 umsatzsteuerliche	 Kleinunternehmer	 hält	

der	 Entwurf	 ein	 Schmankerl	 parat.	 Sie	 sollen	 grund-

sätzlich	 ab	 dem	 Besteuerungszeitraum	 2023	 keine	

Umsatzsteuer	erklärung	 mehr	 abgeben	 müssen.	 Kurz	

gesagt:	Weniger	Bürokratie!

Der	DStV	begrüßt	den	Vorstoß.	Er	hatte	sich	zuvor	nach-

drücklich	 für	die	Abschaffung	der	umsatzsteuer	lichen	

Erklärungspflichten	 eingesetzt	 (vgl.	 DStV-Stellungnah-

me	S	17/22).
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Rückblick	auf	die	internationale	Konferenz	der	EFAA
Die	internationale	Konferenz	der	EFAA	stand	in	diesem	Jahr	ganz	im	Zeichen	des	Fachkräftemangels	des	Berufs	in	
Europa.	Insbesondere	kleinere	und	mittlere	Kanzleien	stehen	vor	der	Herausforderung,	geeignete	Nachwuchs	kräfte	
zu	finden	und	zu	fördern.	Dazu	diskutierte	DStV-Vizepräsident	WP/StB	Dipl.-Kfm.	Marcus	Tuschen	auf	dem	Panel.	

Zunehmend	 komplexe	 rechtliche	 Rahmenbedingun-

gen und die Digitalisierung verändern die Aufgaben 

der	beratenden	und	prüfenden	Berufe	in	ganz	Europa.	

Zur Erweiterung des bisherigen traditionellen Angebots 

an	 Mandanten,	 etwa	 der	 Nachhaltigkeitsberatung	

oder -prüfung, müssen neue Kenntnisse erworben 

werden.	Die	Mitarbeiter	 in	den	Kanzleien	müssen	 ihre	

Kenntnisse	deshalb	diversifizieren	und	neue	 Technolo-

gien	erlernen.	Für	das	Fortbestehen,	insbesondere	klei-

nerer	 und	 mittlerer	 Kanzleien,	 wird	 die	 Weiterbildung	

von Mitarbeitern und die Gewinnung von geeigneten 

Nachwuchskräften	deshalb	zu	einem	zentralen	Thema.

Daher	 stand	 die	 diesjährige	 internationale	 Konferenz	

der	 EFAA	 (European	 Federation	 of	 Accountants	 and	

Auditors)	 in	 Lissabon	 ganz	 im	 Zeichen	 des	 Fachkräfte-

mangels.	 Dieser	 wird	 nach	 Ansicht	 von	 Monika	 Foers-

ter,	 Vorsitzende	 der	 IFAC	 (International	 Federation	 of	

Accountants)	Advisory	Group,	bereits	aufgrund	der	zu-

nehmenden Wettbewerbssituation mit anderen Bran-

chen	sowie	der	demographischen	Entwicklung	erheb-

lich	verschärft.	

In	 Vorträgen	 und	 Panelgesprächen	 wurden	 die	 Mög-

lichkeiten	und	Grenzen	flexibler	Arbeitszeiten	und	-orte	

als	 ein	 Schlüsselelement	 zur	 Gewinnung	 von	 Nach-

wuchskräften	 diskutiert.	 DStV-Vizepräsident	 WP/StB	

Dipl.-Kfm.	 Marcus	 Tuschen,	 der	 als	 Vorstandsmitglied	

der	 EFAA	 an	 der	 zentralen	 Paneldiskussion	 teilnahm,	

hob	die	grundsätzliche	Attraktivität	des	Berufs	hervor.	

Er	 betonte:	 „Es	 kommt	 darauf	 an,	 jungen	 Menschen	

einen	Einblick	 in	unseren	Beruf	zu	geben,	damit	diese	

erleben	 können,	 wie	 interessant	 und	 vielschichtig	 der	

Beruf	ist.“

Die	 Diskussionsteilnehmer	 waren	 sich	 einig,	 dass	 die	

Tätigkeit	 des	 Berufs	 im	 Sinne	 des	 öffentlichen	 Interes-

ses ein immer wichtigeres Argument werde, damit sich 

	junge	Menschen	für	den	Beruf	interessieren.	„	Attractive,	

meaningful, flexible“ seien deshalb die Schlüsselattri-

bute	für	die	Gewinnung	junger	Mitarbeiter.	

Am Folgetag fand die Mitgliederversammlung der 

EFAA	 statt,	 bei	 der	 auch	 der	 Präsident	 der	 EFAA,	

	Salvador	Marin,	wiedergewählt	wurde.

Der	neue	Vorstand	der	EFAA	mit	Präsident	Salvador	Marin	

(3.	von	rechts)	und	DStV-Vizepräsident	Marcus	Tuschen	

(4.	von	rechts)

Panel-Diskussion	mit	WP/StB	Dipl.-Kfm.	Marcus	Tuschen
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Erstattung	der	Quellensteuer:	Lieber	BETTER	als	FASTER
Mit	FASTER	will	die	EU-Kommission	Investoren	für	ein	vielfältigeres	EU-Wertpapier-Portfolio	gewinnen.	Dazu	schlägt	
sie	zwei	weitere	Verfahren	zur	Verbesserung	der	Rückerstattung	der	Quellensteuer	vor.	Der	DStV	befürchtet,	dass	
insbesondere	Kleinanleger	wenig	von	den	Vorteilen	von	FASTER	haben	werden.

Die EU-Kommission outet sich als Liebhaberin einpräg-

samer	 Akronyme.	 Nach	 UNSHELL	 (Kampf	 dem	 Miss-

brauch	 von	 Briefkastenfirmen,	 SAFE	 (Beschränkung	

der	 Rolle	 von	 sog.	 Vermittlern	 aggressiver	 Steuerpla-

nung)	 oder	 ViDA	 (Modernisierung	 der	 gemeinsamen	

Mehrwertsteuerregeln)	 hat	 die	 EU-Kommission	 mit	

FASTER ein neues Zauberwort für einen weiteren Ge-

setzgebungsvorschlag	 auserkoren.	 Mit	 FASTER	 will	 die	

EU-Kommission	dem	 leidigen	Problem	der	mühsamen	

Rückerstattung	 der	 Quellensteuer	 auf	 Aktien	 und	 An-

leihen	wirksam	begegnen.	Oder,	um	im	FASTER-Jargon	

zu	bleiben:	Die	Rückerstattung	beschleunigen.	

Insbesondere für Kleinanleger sind die Antragsverfah-

ren	zur	Erstattung	der	Quellensteuer	in	der	EU	nach	den	

jeweiligen	Doppelbesteuerungsabkommen	ein	echter	

Albtraum;	 von	 Land	 zu	 Land	 höchst	 unterschiedlich,	

bürokratisch,	nur	 in	der	 jeweiligen	Landessprache	ver-

fügbar	und,	aufgrund	hoher	Gebühren,	 zumeist	nicht	

lohnend.	Kein	Wunder,	dass	die	meisten	Kleinanleger	

gänzlich	 auf	 die	 Rückerstattung	 verzichten	 oder	 ihr	

Depot	 ausschließlich	 mit	 einheimischen	 Wertpapie-

ren	 ausstaffieren.	 Zudem	 haben	 Cum/Ex-	 und	 Cum/

Cum die Schwachstellen der Erstattungsverfahren 

schmerzhaft	 offengelegt.	 Nach	 der	 EU-Kommission	

belaufen sich die aus Erstattungsbetrug stammenden 

Steuer ausfälle der Jahre 2000 – 2020 in der EU auf satte 

150 Milliarden	€.

Mit FASTER tritt die EU-Kommission nun an, Investoren 

für	 ein	 vielfältigeres	 EU-Wertpapier-Portfolio	 zu	 gewin-

nen.	Dazu	will	sie	anstelle	von	Papierbescheinigungen	

einen einheitlichen digitalen Nachweis des Steuer-

wohnsitzes	einführen.	Anstelle	der	bisherigen	Beantra-

gungsprozedur	soll	dieser	–	ganz	im	Sinne	von	FASTER –	

innerhalb	eines	Tages	digital	vorliegen.	Außerdem	will	

die	 EU-Kommission	 gleich	 zwei	 weitere	 unterschied-

liche	 Schnellverfahren	 für	 die	 Quellensteuerrücker-

stattung	einführen.	Ein	 sog.	„relief	at	 source“,	also	ein	

Verfahren	 zur	 „Erleichterung	 an	 der	 Quelle“	 und	 ein	

sog.	„quick	 refund“,	ein	Verfahren	zur	beschleunigten	

Erstattung.	

Relief at source

Bei „relief at source“ erhebt die im innereuropäischen 

Ausland	 zuständige	 Steuerbehörde	 lediglich	 den	 

nach	 dem	 Doppelbesteuerungsabkommen	 ermäßig-

ten	Quellensteuersatz.	Tatsächlich	ist	der	Vorschlag	im	

höchsten	Maße	sinnvoll,	erspart	dies	doch	dem	(Klein-)	

Anleger	das	eigentliche	Verfahren.	

Der	 Haken:	 Die	 EU-Kommission	 stellt	 den	 Mitglied-

staaten frei, ob diese dem Erstattungsberechtigten ein 

„relief	at	source“,	einen	„quick	refund“	oder	eine	Kombi-

nation	aus	beidem	anbieten.	Ob	„relief	at		source“	des-

halb	 zum	 favorisierten	 Verfahren	 der	 Mitglied	staaten	

erkoren	wird,	darf	bezweifelt	werden.		

Quick refund

Der	 „quick	 refund“	 sieht	 dagegen	 vor,	 dass	 die	

 Quellensteuer wie bisher einbehalten, aber in einem 

Zeitrahmen von 50 Tagen nach erfolgter und begrün-

deter	Antragsstellung	erstattet	wird.	Zweifelsohne	stellt	

ein solches Verfahren eine Verbesserung des beste-

henden	Status	quo	dar.		

Der	 Haken:	 Der	 „quick	 refund“	 soll	 nach	 dem	 Willen	

der	EU-Kommission	ausschließlich	über	die	Inanspruch-

nahme	 der	 Banken	 durchgeführt	 werden.	 Aufgrund	

der	dort	anfallenden	Gebühren	wird	der	„quick	refund“	

für	Kleininvestoren	schnell	zum	„quick	uninteressant“.	

DStVFazit: 

Keine	 Frage:	 FASTER	 wird	 die	 Erstattung	 der	 Quellen-

steuer	 verbessern,	 ist	 aber	 insgesamt	 nicht	 der	 große	

Wurf.	Es	wird	auf	den	Rat	der	EU	als	einzigem	EU-Gesetz-

gebungsorgan	 ankommen,	 damit	 aus	 FASTER	 letztlich	

ein	BETTER	wird.	Dazu	müssten	die	Mitgliedstaaten	aber	

weit	 über	 ihren	 Schatten	 springen.	 Tendenz:	 	BETTER	

wird’s	nicht.

DStV-Europa
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Initiativbericht	zur	weiteren	Reform	der	Unternehmens-
besteuerung	in	der	EU	veröffentlicht
Die	Berichterstatterin	im	federführenden	Wirtschaftsausschuss	(ECON)	des	EU-Parlaments,	Isabel	Benjumea		Benjumea	
(EVP,	Spanien)	hat	ihren	Berichtsentwurf	zur	weiteren	Reform	der	Unternehmensbesteuerung	in	der	EU	veröffentlicht.	
Der	DStV	begrüßt,	dass	darin	eine	Verringerung	des	Verwaltungsaufwands	für	europäische	KMU	gefordert	wird. 

Diverse globale Krisen haben europäische Unterneh-

men	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	vor	enorme	Herausfor-

derungen	 gestellt.	 Hierzu	 zählten	 unter	 anderem	 un-

terbrochene	Lieferketten,	Rohstoffknappheit	und	eine	

konstant	hohe	 Inflation.	Um	die	Wettbewerbsfähigkeit	

europäischer	KMU	zu	fördern,	schlägt	Berichterstatterin	

Isabel	Benjumea	Benjumea	nun	einige	konkrete	Entlas-

tungsmaßnahmen	vor.	

Die	 spanische	Abgeordnete	kritisiert	 in	 ihrem	Berichts-

entwurf	(2022/2146(INI)),	dass	die	unterschiedliche	Um-

setzung	von	Steuerrichtlinien	durch	die	Mitgliedstaaten	

zu	mehr	Bürokratie	und	höheren	Befolgungskosten,	ins-

besondere	 für	 europäische	 KMU,	 geführt	 hat.	 Daher	

fordert	 Benjumea,	 dass	 künftige	 Legislativvorschläge	

der	 EU-Kommission	 im	 Steuerbereich	 darauf	 abzielen	

sollen, den Verwaltungsaufwand und die Befolgungs-

kosten	 für	 europäische	 KMU	 zu	 verringern.	 Der	 Deut-

sche	Steuerberaterverband	e.	V.	(DStV)	begrüßt	dieses	

Anliegen.		

Des Weiteren befürwortet die Berichterstatterin 

die	 Umsetzung	 der	 Regeln	 zu	 Säule	 II	 des	 globalen	

OECD-Steuerabkommens	 und	 die	 baldige	 Einführung	

eines	 neuen	 Rahmens	 zur	 Unternehmensbesteuerung	

(BEFIT),	die	für	das	dritte	Quartal	2023	geplant	ist.	In	ih-

ren	 eingebrachten	 Änderungsanträgen	 zum	 Berichts-

entwurf fordern einige Mitglieder des ECON-Ausschus-

ses	zudem,	die	vollständige	Kohärenz	von	Säule	I	und	II	

(Pillar	 I	und	Pillar	 II)	des	globalen	OECD-Steuerabkom-

mens	mit	den	neuen	BEFIT-Regelungen	sicherzustellen.	

Sie	 weisen	 außerdem	 darauf	 hin,	 dass	 Unternehmen	

genügend Zeit eingeräumt werden muss, um die ent-

sprechenden	Regelungen	umzusetzen.	

In	 ihrem	 Berichtsentwurf	 fordert	 Benjumea	 zudem	

vereinfachte	 und	 harmonisierte	 Körperschaftssteuer-

regelungen,	um	den	Verwaltungsaufwand	für	KMU	zu	

verringern	und	Erstattungsverfahren	zu	erleichtern.	Der	

DStV	befürwortet	diese	Forderung,	da	sie	dazu	beitra-

gen	 würde,	 steuerliche	 Hindernisse	 zu	 beseitigen	 und	

unternehmensfreundlichere	Bedingungen	zu	schaffen.	

Besonders	 für	 grenzüberschreitend	 tätige	 Unterneh-

men führt die Komplexität der momentanen Steuervor-

schriften	oftmals	zu	höheren	Befolgungskosten.	In	ihren	

Änderungsanträgen	 zum	 ursprünglichen	 Berichtsent-

wurf haben einige Mitglieder des ECON-Ausschusses 

zudem	 kritisch	 angemerkt,	 dass	 die	 Fragmentierung	

der	 nationalen	 Steuerpolitik	 insbesondere	 KMU	 schä-

digt,	da	diese	mit	bis	zu	27	verschiedenen	Steuersyste-

men	zurechtkommen	müssen.		

Ende	 Oktober	 wird	 im	 ECON-Ausschuss	 über	 den	 Be-

richtsentwurf	 von	 Berichterstatterin	 Isabel	 Benjumea	

Benjumea	abgestimmt.	
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DStV-Europa

Vorläufige Einigung in Trilogverhandlungen über das 
zentrale	europäische	Zugangsportal	(ESAP)	erzielt
In	den	Trilogverhandlungen	über	das	zentrale	europäische	Zugangsportal	(ESAP)	wurde	eine	vorläufige	Einigung	
erzielt.	Der	DStV	begrüßt,	dass	durch	die	Einführung	von	ESAP	keine	zusätzlichen	Informationspflichten	für	Unterneh-
men	geschaffen	werden.

Mit	dem	European	Single	Access	Point	(ESAP)	wird	auf	

EU-Ebene	 ein	 zentrales	 Zugangsportal	 für	 finanz-	 und	

nachhaltigkeitsbezogene	 Informationen	 zu	 Unterneh-

men	 und	 Anlageprodukten	 geschaffen.	 Ziel	 der	 Ver-

ordnung	 ist	 es,	 Informationen	 benutzerfreundlich	 und	

digital	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen	 und	 somit	 die	 Digitali-

sierung	 des	 europäischen	 Finanzwesens	 weiter	 voran-

zutreiben.			

Die	 ESAP-Plattform	 wird	 durch	 die	 Europäische	 Wert-

papieraufsichtsbehörde	(ESMA)	betrieben	werden	und	

keine	 zusätzlichen	 Informationspflichten	 für	 Unterneh-

men	schaffen.	Stattdessen	soll	die	Plattform	Zugang	zu	

Informationen bieten, die bereits im Rahmen europäi-

scher Richtlinien und Verordnungen von Unternehmen 

veröffentlicht	wurden.	Der	Deutsche	Steuerberaterver-

band	e.V.	(DStV)	begrüßt	dies,	da	Unternehmen	in	den	

letzten	 Jahren	 stetig	 mit	 zunehmenden	 Informations-

pflichten belastet und insbesondere KMU vor adminis-

trative	 Herausforderungen	 gestellt	 wurden.	 Aus	 Sicht	

des	 Berufsstands	 ist	 die	 Schaffung	 eines	 zentralen	 Zu-

gangsportals	für	finanz-	und	nachhaltigkeitsbezogene	

Informationen	zu	befürworten,	da	dadurch	benötigte	

Informationen	zur	Mandantenbetreuung	schneller	und	

einfacher	in	digitaler	Form	abrufbar	sind.	

Zusätzlich	 zu	 Informationen,	 die	 verpflichtend	 im	 Rah-

men	von	bestehendem	EU-Recht	veröffentlicht	werden	

müssen,	 werden	 über	 die	 ESAP-Plattform	 auch	 Infor-

mationen verfügbar sein, die in der Vergangenheit be-

reits	 freiwillig	 von	 Unternehmen	 veröffentlicht	 wurden.	

In	jedem	Mitgliedstaat	wird	hierzu	eine	entsprechende	

Sammelstelle	 eingerichtet.	 Personenbezogene	 Daten	

werden	dabei	nicht	über	ESAP	abrufbar	sein.

Die	ESAP-Plattform	soll	ab	Sommer	2027	zur	Verfügung	

stehen.	Die	über	ESAP	zugänglich	zu	machenden	Infor-

mationen werden dann schrittweise über einen Zeit-

raum	 von	 vier	 Jahren	 in	 die	 Plattform	 aufgenommen.	

Um	die	Verwirklichung	des	europäischen	„Green		Deals“	

zu	 unterstützen,	 werden	 nachhaltigkeitsbezogene	 In-

formationen	frühzeitig	über	ESAP	zur	Verfügung	stehen.	

Andere Unternehmensinformationen, beispielsweise 

mit	Bezug	zur	Verordnung	über	Ratingagenturen	 (EG)	

Nr.	 1060/2009,	 werden	 hingegen	 erst	 sechs	 Monate,	

nachdem	 das	 zentrale	 europäische	 Zugangsportal	

veröffentlicht	wurde	(48	Monate	nach	Inkrafttreten	der	

Verordnung),	abrufbar	sein.	

Die vorläufige Einigung muss noch vom EU-Rat und 

EU-Parlament	bestätigt	werden,	bevor	sie	förmlich	an-

genommen	werden	kann.
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BFH-Entscheidungen

StBdirekt	–	Das	kostenlose	Serviceportal	für	Mitglieder	

Mit	 dem	 Mitgliederinformationsmedium	 StBdirekt	 bieten	 der	 DStV	 und	 die	 Steuerberaterverbände	 ihren	 Mit-
gliedern	die	Möglichkeit,	kostenlos	und	zeitnah	Informationen	zu	aktuellen	steuerrechtlichen	Entwicklungen	und	
weiteren	berufsbezogenen	Themen	zu	erhalten.

BFH	v.	18.08.2023,	IX	B	114/22,	Beschluss

Nichtzulassungsbeschwerde: Nicht ausreichende 

Bezugnahme auf die Einspruchsentscheidung

Leitsätze 

NV:	 Hat	 das	 Finanzamt	 in	 der	 Einspruchsentscheidung	

tatsächliches	Vorbringen	des	Einspruchsführers	zu	einem 

im Rahmen der Klage wiederholten, selbstständigen 

Angriffs- oder Verteidigungsvorbringen übergangen, 

genügt	 das	 Finanzgericht	 seiner	 Begründungspflicht	

nicht, wenn es lediglich auf die Einspruchsentscheidung 

Bezug	nimmt	(§	105	Abs.	5	der	Finanzgerichtsordnung). 

Verfahrensgang	 FG	Berlin-Brandenburg,	10	K	10142/17	

vom	21.10.2022

BFH	v.	11.08.2023,	VI	B	74/22,	Beschluss

Übermittlung elektronischer Dokumente durch 

Steuerberater ab dem 01.01.2023

Leitsätze

1.	 NV:	 Für	 Steuerberater	 steht	 seit	 dem	 01.01.2023	 ein	

sicherer	 Übermittlungsweg	 im	 Sinne	 des	 §	 52a	 Abs.	 4	

Satz	1	Nr.	2	der	Finanzgerichtsordnung	(FGO)	zur	Verfü-

gung,	zu	dessen	Nutzung	sie	gemäß	§	52d	Satz	2	FGO	

verpflichtet	sind.

2.	NV:	Eine	vorübergehende	technische	Störung	nach	

§	 52d	 Satz	 3	 FGO	 liegt	 nicht	 vor,	 wenn	 ein	 zur	 Verfü-

gung stehender sicherer Übermittlungsweg noch nicht 

eingerichtet	wurde.

Verfahrensgang	 FG	 Niedersachsen,	 4	 K	 209/21	 vom	

02.09.2022

BFH	v.	09.08.2023,	VI	B	1/23,	Beschluss

Pauschalierung der Lohnsteuer für geringfügig 

Beschäftigte

Leitsätze 

NV:	Die	Pauschalierung	der	Lohnsteuer	nach	§	40a	Abs.	

2	des	Einkommensteuergesetzes	für	das	Arbeitsentgelt	

aus	 geringfügigen	 Beschäftigungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8	

Abs.	 1	 Nr.	 1	 des	 Vierten	 Buchs	 Sozialgesetzbuch	 (SGB	

IV)	oder	des	§	8a	SGB	IV	setzt	eine	sozialversicherungs-

rechtliche	Beschäftigung	gemäß	§	7	SGB	IV	voraus.

Verfahrensgang	FG	Sachsen,	3	K	524/22	vom	13.12.2022

BFH	v.	08.08.2023,	IX	B	117/22,	Beschluss

Kein Anspruch auf Besteuerung der Einkünfte aus   

Vermietung und Verpachtung mit dem Abgeltung

steuertarif

Leitsätze 

NV:	Die	Verfassungsmäßigkeit	der	Besteuerung	privater	

Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	mit	einem	abgeltenden	

Sondertarif von 25 % ist in einem Rechtsstreit, in dem der 

Steuerpflichtige	jene	Besteuerung	aus	Gleichheitsgrün-

den	für	die	von	ihm	erzielten	Einkünfte	aus	Vermietung	

und	Verpachtung	beansprucht,	nicht	klärungsfähig.

Verfahrensgang	 FG	 Düsseldorf,	 11	 K	 1708/21	 E	 vom	

17.02.2022

BFH	v.	08.08.2023,	VIII	B	22/22,	Beschluss

Zur erforderlichen berufstypischen Tätigkeit eines 

Rechtsanwalts für die freiberufliche Einordnung der 

Einkünfteerzielung

Leitsätze 

NV:	Es	ist	in	der	Rechtsprechung	des	Bundesfinanzhofs	

geklärt,	 dass	 nicht	 jede	 mit	 dem	 Berufsrecht	 verein-

barte	 Tätigkeit	 eines	 Rechtsanwalts	 als	 freiberufliche	

Tätigkeit	gemäß	§	18	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	des	Einkommen-

steuergesetzes	 (EStG)	 zu	 beurteilen	 ist.	 Für	 die	 Ausle-

gung	 des	 Begriffs	 der	 freiberuflichen	 Tätigkeit	 gemäß	

§	18	Abs.	 1	Nr.	 1	 Satz	2	 EStG	kommt	es	auf	die	Recht-

sprechung	des	Bundesgerichtshofs	zu	Art	und	Umfang	

der	 berufsrechtlich	 zulässigen	 Rechtsanwaltstätigkeit	

danach	nicht	an.

Verfahrensgang	 FG	 Niedersachsen,	 13	 K	 70/18	 vom	

07.12.2021
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BFH	v.	08.08.2023,	VIII	B	72/22,	Beschluss

Zurechnung von Einkünften eines Aufsichtsrats mitglieds gemäß 

§ 18 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommen steuergesetzes (EStG)

Leitsätze 

NV:	Die	umsatzsteuerrechtlichen	Kriterien	für	die	Einordnung		eines	

Aufsichtsratsmitglieds	als	Unternehmer	gemäß	§	2	Abs.	1	des	Um-

satzsteuergesetzes	sind	für	die	ertragsteuerrechtliche	Zurechnung	

von	Einkünften	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	Nr.	3	EStG	nicht	maßgeblich. 

Verfahrensgang	FG	Hessen,	2	K	128/22	vom	13.05.2022

BFH	v.	12.07.2023,	XI	B	1/23,	Beschluss	

Besteuerung von Umsätzen in einem Biergarten; Zurechnung 

der Verzehrvorrichtungen des Bier gartens; Ausgabe von 

MehrwegGeschirr und Besteck; Schät zung der Umsätze, die 

Speisen zum Mitnehmen betreffen

Leitsätze 

1.	NV:	Es	ist	nicht	klärungsbedürftig,	dass	der	Inhaber	eines	Grill-

stands	in	einem	Biergarten	vor	Einführung	des	§	12	Abs.	2	Nr.	15	

UStG	 dem	 Regelsteuersatz	 unterliegende	 sonstige	 Leistungen	

erbrachte, wenn er an Biergartenbesucher gegen Entgelt Spei-

sen	abgab	und	aufgrund	des	Pachtvertrags	mit	dem	Betreiber	

des	Biergartens	berechtigt	war,	 seinen	Kunden	die	 Infrastruktur	

des	Biergartens	zur	Verfügung	zu	stellen.

2.	 NV:	 Schon	 die	 Bereitstellung	 und	 Rücknahme	 von	 Mehr-

weg-Geschirr	und	-Besteck	sowie	dessen	Reinigung	kann	ausrei-

chen,	um	den	Regelsteuersatz	zur	Anwendung	zu	bringen.

Verfahrensgang	FG	Niedersachsen,	5	K	57/22	vom	24.11.2022

BFH	v.	30.06.2023,	VIII	B	13/22,	Beschluss

Zur Rechtmäßigkeit des Erlasses einer Prüfungsanordnung 

gegenüber einem Berufsgeheimnisträger

Leitsätze 

1.	NV:	Es	ist	in	der	Rechtsprechung	des	BFH	geklärt,	dass	die	An-

ordnung	 einer	 Außenprüfung	 gegenüber	 einem	 Berufsgeheim-

nisträger	auch	im	Hinblick	auf	einen	mit	der	Prüfung	verbunde-

nen	 möglichen	 Schwärzungs-	 und	 Anonymisierungsaufwand	

von	Belegen	per	se	weder	unverhältnismäßig	noch	willkürlich	ist.

2.	NV:	Ferner	ist	in	der	Rechtsprechung	des	BFH	geklärt,	dass	über	

die Frage, ob und in welchem Umfang ein Berufsgeheimnisträ-

ger	Unterlagen	mit	mandantenbezogenen	Angaben	innerhalb	

der	 Außenprüfung	 vorlegen	 und	 gegebenenfalls	 schwärzen	

muss,	 im	 Rahmen	 der	 Anfechtung	 eines	 konkreten	 Vorlagever-

langens	zu	entscheiden	ist.

Verfahrensgang	FG	Hessen,	10	K	403/20	vom	24.11.2021

KANZLEI

MANDANTEN

UNTERNEHMEN

SOFTWARE VOM 

DIGITALEXPERTEN

MIT BMD

Mit BMD in die digitale Zukunft! 

Der Weg zur Digitalisierung ist mit BMD 

einfach und unkompliziert: BMD  CONSULT 

deckt alle Kanzleileistungen ab und ermög-

licht die perfekte Büro-Organisation. Ihren 

Mandanten bieten wir maßgeschneiderte 

Businesslösungen für jede Branche und 

jede Unternehmensgröße.

Für den optimalen Informationsfluss sorgt 

unsere Kommunikationsplattform BMD 

Com: nahtlos vernetzt, 100 % sicher, pra-

xisgerecht und userfreundlich.

BMD Vorteile auf einen Blick:

• einheitliche Datenbasis – browserfähig 

 und skalierbar

• eine Oberfläche – für alle Endgeräte

• universell für alle wesentlichen

 Betriebssysteme

• sicher und unabhängig – auch als

 Cloud-Lösung

LERNEN SIE UNS KENNEN!
Online-Vorträge und Veranstaltungs-

termine finden Sie auf www.bmd.de

BMD GmbH

Donnerstraße 10, 22763 Hamburg

Tel.: +49 (40) 5543920

E-Mail: getconnected@bmd.de



Ohne Moos, nichts los!

Ob Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder 

individuelle Investition: Der Mikrokredit 

für ein gutes Investitionsklima für Unter-

nehmen im Land Bremen.
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WIR BEGLEITEN SIE  
MIT	WISSEN.
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Rund	um	die	Gesellschaft	–	Umsatzsteuer	vs.	Einkommensteuer

Dieses Seminar beschäftigt sich mit den Unterschieden 
bei	 der	 umsatz-	 und	 der	 ertragsteuerlichen	 Behand-
lung verschiedenster Geschäftsvorfälle bei Gesell-
schaften.	 Der	 Schwerpunkt	 wird	 dabei	 auf	 die	 Perso-
nengesellschaften gelegt, wobei auch immer wieder 
ein	 Vergleich	 zu	 der	 Besteuerung	 bei	 den	 Kapitalge-
sellschaften	erfolgen	wird.	Dabei	wird	auch	die	ertrag-
steuerliche	Stellung	eines	Mitunternehmers	einer	Perso-
nengesellschaft	derjenigen	eines	Gesellschafters	einer	
Kapitalgesellschaft	gegenübergestellt.	

Im	Rahmen	der	umsatzsteuerlichen	Betrachtung	vieler	
Geschäftsvorfälle	gelten	häufig	völlig	andere	„Spielre-
geln“ als im Bereich der Ertragsbesteuerung, welche 
anhand	zahlreicher	Beispielsfälle	erörtert	werden.	Auf	
die	 Leistungsbeziehungen	 zwischen	 Gesellschaften	
und	 Gesellschaftern	 und	 deren	 umsatz-	 und	 ertrag-
steuerlichen	Folgen	wird	ein	besonderer	Fokus	gelegt.

Es wird nicht nur die laufende Besteuerung der Gesell-
schaften und ihrer Gesellschafter betrachtet, sondern 
sich insbesondere auch mit den Fallgestaltungen bei 
der Gründung, dem Eintritt, dem Austritt und beim Ge-
sellschafterwechsel	auseinandergesetzt.	 In	diesem	Zu-
sammenhang	werden	nicht	nur	die	umsatzsteuerlichen	
Konsequenzen	 erörtert.	 Auch	 die	 ertragsteuerlichen	
Auswirkungen	der	Gesellschafter	bei	der	Veränderung	
des	 Gesellschafterbestandes	 sowie	 die	 sich	 ggfs.	 ver-
ändernden Abschreibungen bei der Gesellschaft wer-
den	anhand	zahlreicher	Beispiele	dargestellt.	

Die	 umsatzsteuerliche	 Organschaft	 sowie	 die	 Ge-
schäftsveräußerung	im	Ganzen	i.S.d.	§	1	Abs.	1a	UStG	
sind ebenso Bestandteil des Seminars wie auch die er-
tragsteuerliche	Betriebsaufspaltung.

Zivilrechtliche Grundlagen von Gesellschaften

 • Personengesellschaften

 • Kapitalgesellschaft

Steuerliche Beurteilung der Gesellschaften

 • Personengesellschaften	und	ihre	Gesellschafter	

 • Mitunternehmerschaften

 • Vermögensverwaltende	Personengesellschaften

 • Infektionstheorie	i.S.d.	§	15	Abs.	3	Nr.	1	EStG

 • Geprägetheorie	i.S.d.	§	15	Abs.	3	Nr.	2	EStG

 • Kapitalgesellschaften	und	ihre	Gesellschafter

 • Umsatzsteuerliche	Beurteilung	der	Gesellschaften

Unternehmensvermögen vs. Betriebsvermögen

 • Umsatzsteuerliches	Unternehmensvermögen

 • Handelsrechtliches	Gesamthandsvermögen	 
bei	PersGes

 • Ertragsteuerliches	Gesamthandsvermögen	 
bei	PersGes

 • Sonderbetriebsvermögen	bei	Mitunternehmer-
schaften

 • Vermögen	von	Kapitalgesellschaften

Veränderungen im Gesellschafterbestand

 • Umsatzsteuerliche	Konsequenzen

 • Ertragsteuerliche	Konsequenzen

Geschäftsführertätigkeit

 • Ertragsteuerliche Beurteilung

 • Umsatzsteuerliche	Beurteilung

Fremd(un)übliche Überlassung von Wirtschaftsgütern

 • Umsatzsteuerliche	Konsequenzen

 • Ertragsteuerliche	Konsequenzen

Umsatz und ertragsteuerliche KfzNutzung

 • Kraftfahrzeuge	im	Vermögen	der	Gesellschaft

 • Kraftfahrzeuge	im	Eigentum	des	Gesellschafters

Ertragsteuerliche Betriebsaufspaltung vs. Umsatzsteuer
liche Organschaft

 • Voraussetzungen	und	Rechtsfolgen	der	
Betriebsaufspaltung

 • Voraussetzungen	und	Rechtsfolgen	der	
umsatzsteuerlichen	Organschaft

MitarbeiterSeminar
(41135.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Fw.	(FH)	Florian	Krause,	 
Celle

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Mo.	20.	November	2023

09:00	-	16:30	Uhr
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Vorsteuerabzug,	 Rechnungsberichtigung,	 Gutschrift,	
§	14c	UStG	etc.	–	unser	Seminar	verschafft	einen	Über-
blick	 über	 die	 in	 der	 Praxis	 wichtigsten	 umsatzsteuer-
lichen	Themengebiete,	die	einen	Bezug	zur	Rechnung	
i.S.d.	§§	14,	14a	UStG	aufweisen.	

Wofür	 werden	 Rechnungen	 im	 Umsatzsteuerrecht	
eigentlich	 benötigt?	 Stellen	 sie	 Beweismittel	 dar?	 Er-
öffnen	 sie	 Kontrollmöglichkeiten?	 Oder	 verursachen	
Rechnungen	häufig	einfach	nur	Probleme?	

Ein	 großer	 Schwerpunkt	 des	 Seminars	 liegt	 bei	 der	
Bedeutung	 der	 Rechnung	 für	 den	 Vorsteuerabzug.	
Dabei wird sich umfangreich mit der wohl nie enden-
den	Geschichte,	von	wem	zu	welchem	Zeitpunkt	und	
in	welcher	Höhe	der	Vorsteuerabzug	vorzunehmen	 ist,	
beschäftigt.	Die	aktuelle,	europäische	sowie	nationale	
Rechtsprechung	wird	dabei	ebenso	wie	die	derzeitige	
Verwaltungsauffassung	 erörtert.	 Anhand	 vieler	 praxis-
relevanter	 Fallbeispiele	 wird	 die	 aktuelle	 Rechtslage	
unter	 Berücksichtigung	 der	 erfolgten	 Rechtsänderun-
gen	dargestellt.	

Selbstverständlich	werden	auch	die	aktuellen	Entwick-
lungen im Bereich der Rechnungsberichtigung ein gro-
ßer	Bestandteil	dieses	Seminars	sein.	

Auch	die	Problematik	der	Ausstellung	von	unzutreffen-
den	 Rechnungen,	 welche	 häufig	 zur	 nicht	 gewollten	
Anwendung des § 14c UStG führen, wird anhand vieler 
praxisrelevanter	Fallbeispiele	behandelt.

Rechnung und § 15 UStG

 • Begriff	und	Bedeutung	der	Rechnung

 • Formvoraussetzungen	des	§	14	Abs.	4	UStG

 • Vereinfachungen	i.S.d.	§§	33,	34,	35	UStDV

 • Gutschriften	i.S.d.	§	14	Abs.	2	S.	2	UStG

 • Elektronische	Rechnung	i.S.d.	§	14	Abs.	3	UStG

 • Besonderheiten	bei	Anzahlungs-	und	
Abschlagsrechnungen

 • Zeitpunkt	des	Vorsteuerabzugs	i.S.d.	§	15	Abs.	1	 
Nr.	1	UStG

Berichtigung von Rechnungen

 • Aktuelle	BFH-	und	EuGH-Rechtsprechung

 • Art der Rechnungsberichtigung

 • Auswirkungen	für	den	Vorsteuerabzug

Rechnung und § 14c UStG

 • Voraussetzungen	und	Rechtsfolgen	des	§	14c	UStG

 • Berichtigung	von	Rechnungen	i.S.d.	§	14c	UStG

Sonstige Besonderheiten im Zusammenhang mit der 
Rechnungserstellung

Rund um die Rechnung 2023

MitarbeiterSeminar
(41104.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
190,00 EUR für Mitglieder 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Fw.	(FH)	Florian	Krause,	 
Celle

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	21.	November	2023

09:00	-	12:30	Uhr
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BeraterSeminare
(41175.23/41176.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt pro Seminar
190,00 EUR für Mitglieder 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Finw.	Philipp	Peplowski,	 
Steuerberater,	Köln

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Mi.	08.	November	2023

(41175.23)	09:00	-	12:30	Uhr

(41176.23)	13:30	-	17:00	Uhr

Beratungsschwerpunkt	Arztmandate	–	ErtSt	und/oder 
Beratungsschwerpunkt	Arztmandate	–	USt

Die	kompetente	Beratung	des	ärztlichen	Mandats	fordert	von	Beraterseite	ein	hohes	Maß	an	Überblick	zur		aktuellen	
Rechtsprechung,	 Gesetzesentwicklung	 und	 Verwaltungsauffassung.	 Dies	 liegt	 vor	 allem	 an	 den	 spezifischen	

„	Problemfeldern“,	die	sich	bei	der	steuerlichen	Beratung	von	Ärzten	und	anderen	Heilberufen	ergeben.	Namentlich	
sei	hier	die	Vermeidung	von	Gewerbesteuer,	die	Behandlung	von	Vertragsarztzulassungen	und	die	richtige	Anwen-
dung	 von	 Umsatzsteuerbefreiungen	 genannt.	 Der	 freiberufliche	 Gesundheitsmarkt	 zeichnet	 sich	 überdies	 durch	
eine	zunehmende	Konzentration	auf	größer	werdende	Einheiten	aus.	Hierdurch	rücken	insbesondere	Verkaufs-	und	
Umstrukturierungsthemen	 in	 den	 Fokus	 (begünstigte	 Besteuerung	 von	 Veräußerungsgewinnen,	 steuerneutrale	
Einbringungen).	Die	beiden	halbtägigen	Seminare	wenden	sich	an	steuerliche	Berater,	die	ihr	Fachwissen	bei	der	
steuer	lichen	Beratung	von	Heilberufen	vertiefen	wollen.	Grundsätzlich	ist	das	Seminar	geeignet,	den	Teilnehmern	
auch	einen	erstmaligen	Einblick	in	die	Beratungsmaterie	zu	geben.

Beratungsschwerpunkt Arztmandate – ErtSt (41175.23)

Grundlagen

 • Arzt	als	„Katalogberuf“

 • Gewerbesteuerrisiken

 • Veräußerungsgewinne

Aktuelle Entscheidungen aus der Rechtsprechung und 
Finanzverwaltung zu Heilberufen

 • Steuerliche	Bedeutung	der	Vertragsarztzulassung

 • Scheingesellschafter	im	ärztlichen	Bereich

 • Gewerbliche	Infizierung	bei	ärztlichen	
Geschäftsführerleistungen	(FG	Rheinland-Pfalz,	
Urteil	vom	16.09.2021,	Revision	unter	Az.	VIII	R	4/22)

 • Steuersparmodell:	Zahnärztliche	Innengesellschaft	
mit	Kindern	(BFH-Urteil	vom	23.11.2021	–	VIII	R	
17/19)

Beratungsschwerpunkt Arztmandate – USt (41176.23)

Grundlagen

 • Unternehmereigenschaft

 • Steuerfreie Heilbehandlungsleistungen

 • Zahnärzte

 • Gesundheitsfachberufe

 • Praxisgemeinschaften

Aktuelle Entscheidungen aus der Rechtsprechung und 
Finanzverwaltung zu Heilberufen

 • Umsatzsteuerfreiheit	von	im	Rahmen	eines	thera-
peutischen Kontinuums erbrachten Leistungen 

(BFH-Beschluss	vom	07.07.2022	–	V	R	10/20)

 • Falsche Rechnungsstellung an Endverbraucher – 

keine	Anwendung	von	§	14c	UStG	(EuGH-Urteil	
vom	08.12.2022,	C-378/21,	Finanzamt	Österreich)

 • Umsatzsteuerbarkeit	von	Vorabgewinnen	
(BFH-Beschluss	vom	11.11.2020	–	V	R	22/19)
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BeraterSeminar
(41181.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
190,00 EUR für Mitglieder 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Ulrich	Krömker 
Vorsitzender	Richter	am	Finanzgericht	a.D. 
Haltern am See

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	14.	November	2023

09:00	-	13:00	Uhr

Aktuelles	Verfahrensrecht	für	die	Beratungspraxis

In diesem Seminar werden alle für den Beratungsalltag 
aktuellen	Tendenzen	und	Entwicklungen	im	Verfahrens-
recht	 der	 jüngsten	 Zeit	 praxisnah	 dargestellt,	 erläutert	
und	diskutiert	–	ein	echtes	verfahrensrechtliches	Update	
mit	 vielen	 Tipps	 und	 Ratschlägen	 für	 den	 Praktiker.	 Es	
werden dabei nur die verfahrensrechtlichen Felder 
in	 den	 Fokus	 genommen,	 die	 für	 den	 Beratungsalltag	
wirklich	wichtig	und	interessant	sind	und	immer	wieder	
Probleme	 bereiten.	 Auch	 können	 die	 Seminarteilneh-
mer	 im	 Rahmen	 und	 am	 Rande	 des	 Präsenzseminars	
Fragestellungen	einbringen.	Also	ein	Seminar	für	Prakti-
ker,	 die	 sich	 umfassend	 und	 praxisnah	 über	 alle	 aktu-
ellen	 Entwicklungen	 im	 Verfahrensrecht	 informieren	
und auch aus ihrer Sicht wichtige verfahrensrechtliche 
Streitthemen	ansprechen	wollen. 

AOZinsreform 

Neuregelung	 durch	 das	 Zweite	 Gesetz	 zur	 Änderung	
der	AO/EGAO	v.	12.7.2022	(BGBl.I	S.	1142).	Durch	die	ge-
setzliche	 Neuregelung	 sind	 nicht	 alle	 Zinsfragen	 nach	
der	AO	gelöst	worden.	Das	Thema	Zinsen	und	Säumnis-
zuschläge	 ist	 nicht	 nur	 wegen	 der	 verfassungsrechtli-
chen	Problematik	weiterhin	von	besonderem,	aktuellem	
Interesse, auch Fragen des Zinserlasses wegen überlan-
ger	Bearbeitungszeiten,	Verjährungsfragen	und	die	ver-
längerten	Karenzzeiten	bei	Zinsen	haben	Bedeutung	für	
die	Beratungspraxis. 

Steuererklärungsfristen in BeraterFällen... 

für	die	VZe	2019	bis	2024,	zinsfreie	Karenzzeiten	und	das	
leidige	 Thema	 Verspätungszuschläge.	 Nicht	 alle	 Pro-
bleme	 sind	 durch	 die	 verlängerten	 Erklärungsfristen	
gelöst.	 Tipps	 und	 Hinweise	 erfolgen	 unter	 der	 Berück-
sichtigung	des	aktuellen	BMF-Schreibens.	

Modernisierung der Außenprüfung 

Das	 Gesetz	 zur	 Umsetzung	 von	 DAC	 7	 und	 zur	 Moder-
nisierung	des	Steuerverfahrensrecht	hat	höchste	Praxis-
relevanz	 und	 ist	 höchst	 umstritten.	 Ein	 kritischer	 Über-
blick:	 Änderungen	 bei	 der	 Ablaufhemmung	 des	 §171	
Abs.	 4	 AO,	 zeitnähere	 Bp	 (§	 197	 Abs.	 5	 AO),	 elektroni-
sche	 Verhandlungen	 und	 Besprechungen	 (§	 201	 AO), 

das	 qualifizierte	 Mitwirkungsverlangen	 nach	 §	 200a	
AO	sowie	der	Teilabschlussbescheid	im	Sinne	des	§	180	
Abs.	1a	AO	werden	dargestellt	und	erläutert.	Fazit:	Der	
angestrebte	 Beschleunigungseffekt	 wird	 durch	 eine	
massive verfahrensrechtliche Schlechterstellung der 
Steuerpflichtigen	„erkauft“.	

Jahressteuergesetz 2022 

Relevante verfahrensrechtliche Neuregelungen im 
JStG	2022,	insbesondere	die	Regelungen	zur	Zahlungs-
verjährung,	werden	besprochen.	

RechtsprechungsUpdate zu den Änderungsvorschrif
ten und anderen praxisrelevanten Themen 

Von	 grundlegender	 Bedeutung	 für	 die	 Praxis	 sind	 im-
mer	 wieder	 Anwendungsfragen	 zu	 den	 Korrekturvor-
schriften.	 Aber	 auch	 Verfahrensfragen	 in	 der	 Bp	 sind	
immer	 wieder	 streitanfällig.	 Es	 werden	 aktuelle	 BFH-	
und	 FG-Entscheidungen	 und	 Verwaltungserlasse	 zu	
diesen	 Themen	 vorgestellt	 und	 analysiert.	 Weiterhin	
wird	ein	umfassender	Überblick	zu	anderen	wichtigen	
verfahrensrechtlichen	Problemen	gegeben.	

Beweislast im Steuerrecht 

„Licht	 in	 das	 Dunkel“	 rund	 um	 die	 Beweislast:	 Auf	 wel-
che Weise werden streitige Sachverhalte anhand der 
Grundsätze	der	Beweisführung,	Beweiswürdigung	und	
Beweislast	gewürdigt	und	entschieden?	Was	muss	der	
Praktiker	beachten?	

Kurzinfos zu spannenden, beratungsrelevanten Frage
stellungen

 • Fehlerberichtigung nach § 177 AO

 • Neues	zum	Akteneinsichtsrecht

 • Aktuelles	zur	Berichtigungspflicht	nach	§	153	AO

 • Aussetzung	des	Steuerstrafverfahrens	nach	§	396	AO

 • Haftung	des	Datenübermittlers	nach	§	72a	AO
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BeraterSeminar
(40978.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dr.	Christian	Kläne, 
Oldenburg

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	28.	November	2023

09:00	-	16:30	Uhr

EÜR	und	Buchführung	von	Bargeldbetrieben	finanzamtssicher	erstellen	–	Wie	verhindere	
ich	Schätzungen	und	Bußgelder	durch	eine	ordnungsgemäße	Kassenführung?

Seit	2018	führen	die	Finanzämter	 immer	mehr	unange-
kündigte	Kassenprüfungen	durch.	Selbstständigen	mit	
viel Bargeschäft drohen aufgrund der Verschärfung 
des	 Verwaltungsvollzugs	 existenzgefährdende	 Schät-
zungen.	 Die	 Betriebsprüfer	 entdecken	 zunehmend	
Fehler in der Kassenbuchführung, auf die früher we-
niger	geachtet	wurde.	Mängel	 in	der	Kassenbuchfüh-
rung	werden	hart	geahndet,	spezialisierte	Betriebsprü-
fer	werten	Registrierkassen	und	EDV-Systeme	aus.	Eine	
Übergangsregelung	für	sogenannte	Altkassen	ist	Ende	
2016	ausgelaufen.	Ab	2020	gelten	noch	einmal	schär-
fere	Regeln	(Belegerteilungspflicht,	TSE-Pflicht).	Zudem	
gelten	 neue	 Bußgeldvorschriften.	 Parallel	 gerät	 auch	
die	 sogenannte	 offene	 Ladenkasse	 immer	 stärker	 in	
den	Fokus	der	Prüfer.

Insgesamt ist die Unsicherheit, wann und wie eine Kas-
se	zu	führen	ist,	gewachsen.	

Anhand praxisorientierter Beispiele aus unterschied-
lichen	 Branchen	 wird	 im	 Seminar	 aufgezeigt,	 welche	
typischen	 Fehler	 durch	 praxisgerechte	 Lösungen	 ver-
mieden	werden	können.

Praxisfall 1:

Autohandel,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	 Registrierkassen-
pflicht,	Kassenführung	ohne	elektronische	Unterstützung	
(offene	 Ladenkasse),	 Kassenbuch,	 Kassensturzfähigkeit,	
Zeitgerechtheit, Kassennachschau

Praxisfall 2:

Apotheke,	 Warenwirtschaftssystem	 mit	 Kassenmodul	
und	 Scannerkassen,	 Einzelaufzeichnungspflicht	 und	
Datenzugriff,	 TSE-Pflicht,	 Excel-Kassenbuch,	 Kassen-
nachschau

Praxisfall 3:

Restaurant,	 Kassenführung	 mit	 Registrierkasse	 und	
Mobilgeräten,	 TSE-Pflicht,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	
Aufzeichnung	 bargeldloser	 Zahlungen	 im	 Kassen-
buch,	Trinkgeld

Praxisfall 4:

Friseur,	 Kassenführung	 mit	 PC-Kasse	 oder	 offener	
Laden	kasse,	 TSE-Pflicht,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	
Terminbuch,	Kundenkartei,	Strichlisten

Praxisfall 5:

Imbiss, Einnahmeüberschussrechner, offene Laden-
kasse,	Kassenbericht,	Kassennachschau

Praxisfall 6:

Bäckerei	mit	Café,	Altkasse,	Bonerteilungspflicht,	 Tren-
nung der Entgelte

Praxisfall 7:

Eisdiele,	 Kassenführung	 mit	 elektronischer	 Registrier-
kasse	und	offener	Ladenkasse	(Mischfall)

Praxisfall 8:

Groß-	 und	 Einzelhandel,	 PC-Kasse,	 Registrierkasse,	
Cloud-Kasse,	 TSE-Pflicht,	 Warengruppen,	 Kassendiffe-
renzen

Praxisfall 9:

Taxibetrieb,	Einzelaufzeichnungspflicht,	Haupt-	und	Ne-
benkassen,	Taxameter

Praxisfall 10:

Handwerksbetrieb,	 nur	 gelegentliches	 Bargeschäft,	
Auslagenersatzkasse,	Unterschied	EÜR	und	Bilanz

Praxisfall 11:

Physiotherapeut	 und	 Kosmetik,	 handschriftliche	 Auf-
zeichnungen,	gelegentliche	Barzahlung

Praxisfall 12:

Arztpraxis,	 Bargeldeinnahmen	 in	 der	 Arztpraxis,	 IGEL-
Leistungen,	 Aufzeichnungspflichten	 und	 EÜR,	 PC-Sys-
tem,	Datenzugriff	und	Datenschutz
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Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Verwaltungswirt	(FH)	Jörg	Romanowski, 
Rentenberater,	Dallgow-Döberitz

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	30.	Januar	2024

09:00	-	16:30	Uhr

Aktuelles	SV-Recht	2024	–	Update	für	die	Lohnbuchhaltung

Werden	Sie	 in	der	Praxis	auch	ständig	mit	Fragen	aus	
dem	 SV-Recht	 konfrontiert?	 Dieses	 Seminar	 wird	 Sie	
künftig	 noch	 besser	 in	 die	 Lage	 versetzen,	 über	 die	
aktuellen	 Entwicklungen	 im	 SV-Recht	 einen	 betriebs-
prüfungssicheren	 Überblick	 zu	 behalten.	 Es	 werden	
die	 wichtigsten	 Themen	 aus	 der	 Gesetzgebung	 und	
die	aktuellen	Rundschreiben	der	SV-Träger	behandelt.	
Dargestellt	 werden	 die	 brisantesten	 aktuellen	 Urteile	
sowie weitere interessante News rund um die SV-rechtli-
chen	Themen	der	Lohnbuchhaltung.

Aktuelles aus der Gesetzgebung

 • Neuer	Mindestlohn	ab	01.01.2024

 • Neue	Geringfügigkeitsgrenze	ab	01.01.2024

 • Neuer	Übergangsbereich	ab	01.01.2024?

 • Neu	geregelte	Pflicht	zur	Arbeitszeiterfassung

 • PUEG	in	der	Praxis	–	Elternnachweise

Aktuelles von den SVTrägern

 • SV-Meldeportal	ersetzt	sv.net

 • Neue digitale Rentenübersicht

 • Versicherungsrechtliche Beurteilung von Lehrern 

und	Dozenten

 • Zusätzlichkeitskriterium	in	der	SV

 • Beitragsrechtliche Behandlung von 

Arbeitgeberleistungen im Rahmen eines 

Mitarbeiter-PC-Programms

 • Vorruhestandsgeld	und	Bezug	einer	Altersrente

 • Versicherungs- und beitragsrechtliche 

Auswirkungen	bei	Rückforderung	von	
Kurzarbeitergeld

 • Neues vom Statusverfahren

Aktuelles aus der Rechtsprechung

 • Nichtauswertung	eines	Lohnsteuerhaftungs-
bescheides	als	vorsätzliche	Beitragsvorenthaltung

 • Neues	von	der	Scheinselbstständigkeit	 
(Yoga-Trainer,	Dozenten,	LKW-Fahrer,	Ärzte	…)

 • Straftatbestand	bei	Scheinselbständigkeit	 
von Freelancer Rechtsanwälten

 • Scheinselbstständigkeit	bei	Zwischenschaltung	 
einer	GmbH/UG

 • Sofortmeldepflicht	von	Caterer

 • Berufsmäßigkeit	osteuropäischer	Erntehelfer

 • Welcher	Mindestlohn	gilt	bei	Mischbetrieben?

 • Nettolohnoptimierungsmodell in der 

Betriebsprüfung	–	Zusätzlichkeit?

Aktuelles für die und aus der Praxis

 • Aktuelle	SV-Rechenwerte

 • SV-Beiträge 2023

 • Sachbezugswerte	2023

 • Fälligkeitstermine	in	2023

Das	 Programm	 wird	 noch	 angepasst	 und	 ergänzt,	 so-
bald	 weitere	 Vorhaben	 vom	 Gesetzgeber	 und	 Rund-
schreiben	der	SV-Träger	bekanntgegeben	werden!
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MAXIMALE 

FLEXIBILITÄT
FÜR IHRE KANZLEI UND 

IHRE MANDANTEN

www.stbvs.com

Win-Win-Win-Lösung für 

Berater, Mandanten und Mitarbeiter

„Mit der StB|VS 
läuft es super

 und wir spüren 
die Entlastung!“

JAN SIEBENMARK & 

MICHAEL TIEDT 

abinitio Steuerberatungs-
gesellschaft mbH



Das Krankentagegeld der DKV für Steuerberater.

Wer unersetzbar ist, braucht  
gerade jetzt einen Gesundheits- 
schutz, der an alles denkt.

*) Für eine(n) 35-jährige(n) Steuerberater/-in  nach Tarif KGTS  

 für 3.000 Euro Krankentagegeld mtl. ab dem 29. Tag.  

 (Stand: 1.1.2023)

Nutzen Sie dazu die Vorteile der Gruppenversicherung 

mit dem Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V.:

•  ab 36,20 Euro mtl. Beitrag*

• Annahmegarantie für 

   versicherungsfähige Personen

• Absicherung der weiterlaufenden  

 Kosten des Geschäftsbetriebes

www.dkv.com/steuerberater 
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